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Entsprechende Anwendung der Bestim-
mungen über die Wahl des Bezirksperso-
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§ 44 Durchführung der Wahl nach Bezirken  

Vierter Abschnitt 
Wahl der Hauptjugend- und Auszubilden-
denvertretung 

§ 45 Vorbereitung und Durchführung der Wahl 

 
Viertes Kapitel 
Wahl des Gesamtpersonalrats und Bildung 
der Gesamtjugend- und Auszubildendenver-
tretung 

§ 46 Wahl des Gesamtpersonalrats 

§ 47 
Bildung der Gesamtjugend- und Auszubil-
dendenvertretung  

Zweiter Teil 
Besondere Formbestimmung 

§ 48 Ausschluss der elektronischen Form 

 
Dritter Teil 
Sonstige Bestimmungen, Schlußbestim-
mung 

§ 49 Privatschulen 

§ 50 

Beamtinnen und Beamte im Vorberei-
tungsdienst für das Lehramt an landwirt-
schaftlichen berufsbildenden Schulen und 
für den höheren landwirtschaftlichen oder 
haus- und ernährungswirtschaftlichen Be-
ratungsdienst 

§ 51 Berechnung von Fristen 

§ 52 Aufwandsentschädigung 
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Auf Grund des § 44 Satz 3 und des § 125 des 
Personalvertretungsgesetzes (LPersVG) vom 8. 
Dezember 1992 (GVBl. S. 333, BS 2035-1) ver-
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Wahlen 
 
Erstes Kapitel 
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Wahl des Personalrats 
Erster Abschnitt 
 
Allgemeine Bestimmungen über Vorbereitung 
und Durchführung der Wahl  
 
 
§ 1 
Wahlvorstand, Wahlhelferinnen und Wahlhel-
fer, Bekanntmachungen 
 
(1) Der Wahlvorstand führt die Wahl des Perso-
nalrats durch. Er ist beschlussfähig, wenn alle 
Mitglieder, im Fall des Ausscheidens oder der 
Verhinderung die Ersatzmitglieder, anwesend 
sind; die Ersatzmitglieder sollen derselben Grup-
pe angehören wie die ausgeschiedenen oder 
verhinderten Mitglieder. Der Wahlvorstand fasst 
seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit 
seiner Mitglieder; Stimmenthaltung gilt als Ableh-
nung. Die oder der Vorsitzende führt die laufen-
den Geschäfte und vertritt den Wahlvorstand im 
Rahmen der von diesem gefassten Beschlüsse. 
 
(2) Der Wahlvorstand kann wahlberechtigte Be-
schäftigte als Wahlhelferinnen und Wahlhelfer zu 
seiner Unterstützung bei der Durchführung der 
Stimmabgabe und bei der Stimmenauszählung 
bestellen; dabei soll er die in der Dienststelle 
vertretenen Gruppen (§ 2 Abs. 1) und Ge-
schlechter angemessen berücksichtigen. § 18 
Abs. 3 Satz 2 und 3 des Landespersonalvertre-
tungsgesetzes (LPersVG) gilt auch für die Tätig-
keit der Wahlhelferinnen und Wahlhelfer. 
 
(3) Die Dienststelle hat den Wahlvorstand bei der 
Erfüllung seiner Aufgaben zu unterstützen. Sie 
hat insbesondere 
1. 
die notwendigen Unterlagen (Beschäftigtenlisten 
u.a.) zur Verfügung zu stellen und, wenn erfor-
derlich, zu ändern, 
2. 
die erforderlichen Auskünfte zu erteilen und 
3. 
für die Vorbereitung und Durchführung der Wahl 
die erforderlichen Räume, den Geschäftsbedarf 
und Schreibkräfte zur Verfügung zu stellen. 
 
(4) Bekanntmachungen des Wahlvorstands sind 
schriftlich abzufassen und von allen Mitgliedern 
des Wahlvorstands zu unterzeichnen. Die Be-
kanntgabe hat durch Aushang eines Abdrucks in 
gut lesbarem Zustand an geeigneter Stelle in der 
Dienststelle und ihren Nebenstellen oder Teilen, 
die nicht als selbstständige Dienststellen gelten, 
bis zum Abschluss der Stimmabgabe zu erfol-
gen. Die Bekanntgabe kann zusätzlich auch mit-
tels der in der Dienststelle vorhandenen Informa-
tions- und Kommunikationstechnik vorgenommen 
werden. Eine ausschließlich elektronische Be-
kanntgabe ist zulässig, wenn alle Beschäftigten 

Wahl des Personalrats 
Erster Abschnitt 
 
Allgemeine Bestimmungen über Vorbereitung 
und Durchführung der Wahl  
 
 
§ 1 
Wahlvorstand, Wahlhelferinnen und Wahlhel-
fer, Bekanntmachungen 
 
(1) Der Wahlvorstand führt die Wahl des Perso-
nalrats durch. Er ist beschlussfähig, wenn alle 
Mitglieder, im Fall des Ausscheidens oder der 
Verhinderung die Ersatzmitglieder, anwesend 
sind; die Ersatzmitglieder sollen derselben Grup-
pe angehören wie die ausgeschiedenen oder 
verhinderten Mitglieder. Der Wahlvorstand fasst 
seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit 
seiner Mitglieder; Stimmenthaltung gilt als Ableh-
nung. Die oder der Vorsitzende führt die laufen-
den Geschäfte und vertritt den Wahlvorstand im 
Rahmen der von diesem gefassten Beschlüsse. 
 
(2) Der Wahlvorstand kann wahlberechtigte Be-
schäftigte als Wahlhelferinnen und Wahlhelfer zu 
seiner Unterstützung bei der Durchführung der 
Stimmabgabe und bei der Stimmenauszählung 
bestellen; dabei soll er die in der Dienststelle 
vertretenen Gruppen (§ 2 Abs. 1) und Ge-
schlechter angemessen berücksichtigen. § 18 
Abs. 3 Satz 2 und 3 des Landespersonalvertre-
tungsgesetzes (LPersVG) gilt auch für die Tätig-
keit der Wahlhelferinnen und Wahlhelfer. 
 
(3) Die Dienststelle hat den Wahlvorstand bei der 
Erfüllung seiner Aufgaben zu unterstützen. Sie 
hat insbesondere 
1. 
die notwendigen Unterlagen (Beschäftigtenlisten 
u.a.) zur Verfügung zu stellen und, wenn erfor-
derlich, zu ändern, 
2. 
die erforderlichen Auskünfte zu erteilen und 
3. 
für die Vorbereitung und Durchführung der Wahl 
die erforderlichen Räume, den Geschäftsbedarf 
und Schreibkräfte zur Verfügung zu stellen. 
 
(4) Bekanntmachungen des Wahlvorstands sind 
schriftlich abzufassen und von allen Mitgliedern 
des Wahlvorstands zu unterzeichnen. Die Be-
kanntgabe hat durch Aushang eines Abdrucks in 
gut lesbarem Zustand an geeigneter Stelle in der 
Dienststelle und ihren Nebenstellen oder Teilen, 
die nicht als selbstständige Dienststellen gelten, 
bis zum Abschluss der Stimmabgabe zu erfol-
gen. Die Bekanntgabe kann zusätzlich auch mit-
tels der in der Dienststelle vorhandenen Informa-
tions- und Kommunikationstechnik vorgenommen 
werden. Eine ausschließlich elektronische Be-
kanntgabe ist zulässig, wenn alle Beschäftigten 
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die Möglichkeit zur Kenntnisnahme haben. 
 
(5) Der Wahlvorstand gibt die Namen seiner Mit-
glieder, deren Gruppenzugehörigkeit, dienstliche 
Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefon- und Telefax-
nummer sowie die Namen etwaiger Ersatzmit-
glieder und deren Gruppenzugehörigkeit unver-
züglich nach seiner Bestellung, Wahl oder Ein-
setzung bekannt. 
 
(6) Beschäftigte, die auf Grund der Besonderheit 
ihres Dienst- oder Arbeitsverhältnisses gehindert 
sind, sich über den Verlauf der Wahl des Perso-
nalrats zu unterrichten, werden durch Übersen-
dung eines Abdrucks der Bekanntmachung nach 
Absatz 5 von der bevorstehenden Wahl in 
Kenntnis gesetzt. Sie werden ferner über ihre 
Aufnahme in das Verzeichnis der Wahlberechtig-
ten, den Ablauf der Wahlvorbereitungen, den 
damit verbundenen Fristen und ihre Rechte im 
Zusammenhang mit der Durchführung der Wahl 
informiert. Die Unterrichtung nach den Sätzen 1 
und 2 kann auch elektronisch oder durch Telefax 
erfolgen. 
 
 
§ 2 
Feststellung der Beschäftigtenzahl, Verzeich-
nis der Wahlberechtigten 
 
(1) Der Wahlvorstand stellt die Zahl der in der 
Regel Beschäftigten und ihre Verteilung auf die 
Gruppen (§ 4 Abs. 2, § 95 Satz 1 Halbsatz 1, 
§ 99 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 und § 101 Satz 1 
Halbsatz 1 LPersVG) fest. 
 
(2) Der Wahlvorstand stellt ein nach Gruppen 
aufgegliedertes Verzeichnis der Wahlberechtig-
ten auf; insgesamt und getrennt nach Gruppen 
sind die Anteile der Geschlechter festzustellen. 
Das Verzeichnis der Wahlberechtigten muss zu 
jeder und jedem Wahlberechtigten folgende An-
gaben enthalten: 
1. 
laufende Nummer, 
2. 
Familienname, 
3. 
Vorname, 
4. 
Geburtsdatum, 
5. 
Amts- oder Berufsbezeichnung, 
6. 
Organisationseinheit, 
7. 
Vermerk über die Stimmabgabe. 
In dem nach Absatz 4 auszulegenden Verzeich-
nis der Wahlberechtigten darf das Geburtsdatum 
nicht enthalten sein. 
 
(3) Der Wahlvorstand hat bis zum Abschluß der 

die Möglichkeit zur Kenntnisnahme haben. 
 
(5) Der Wahlvorstand gibt die Namen seiner Mit-
glieder, deren Gruppenzugehörigkeit, dienstliche 
Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefon- und Telefax-
nummer sowie die Namen etwaiger Ersatzmit-
glieder und deren Gruppenzugehörigkeit unver-
züglich nach seiner Bestellung, Wahl oder Ein-
setzung bekannt. 
 
(6) Beschäftigte, die auf Grund der Besonderheit 
ihres Dienst- oder Arbeitsverhältnisses gehindert 
sind, sich über den Verlauf der Wahl des Perso-
nalrats zu unterrichten, werden durch Übersen-
dung eines Abdrucks der Bekanntmachung nach 
Absatz 5 von der bevorstehenden Wahl in 
Kenntnis gesetzt. Sie werden ferner über ihre 
Aufnahme in das Verzeichnis der Wahlberechtig-
ten, den Ablauf der Wahlvorbereitungen, den 
damit verbundenen Fristen und ihre Rechte im 
Zusammenhang mit der Durchführung der Wahl 
informiert. Die Unterrichtung nach den Sätzen 1 
und 2 kann auch elektronisch oder durch Telefax 
erfolgen. 
 
 
§ 2 
Feststellung der Beschäftigtenzahl, Verzeich-
nis der Wahlberechtigten 
 
(1) Der Wahlvorstand stellt die Zahl der in der 
Regel Beschäftigten und ihre Verteilung auf die 
Gruppen (§ 4 Abs. 2, § 95 Satz 1 Halbsatz 1, 
§ 99 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 und § 101 Satz 1 
Halbsatz 1 LPersVG) fest. 
 
(2) Der Wahlvorstand stellt ein nach Gruppen 
aufgegliedertes Verzeichnis der Wahlberechtig-
ten auf; insgesamt und getrennt nach Gruppen 
sind die Anteile der Geschlechter festzustellen. 
Das Verzeichnis der Wahlberechtigten muss zu 
jeder und jedem Wahlberechtigten folgende An-
gaben enthalten: 
1. 
laufende Nummer, 
2. 
Familienname, 
3. 
Vorname, 
4. 
Geburtsdatum, 
5. 
Amts- oder Berufsbezeichnung, 
6. 
Organisationseinheit, 
7. 
Vermerk über die Stimmabgabe. 
In dem nach Absatz 4 auszulegenden Verzeich-
nis der Wahlberechtigten darf das Geburtsdatum 
nicht enthalten sein. 
 
(3) Der Wahlvorstand hat bis zum Abschluß der 
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Stimmabgabe das Verzeichnis der Wahlberech-
tigten auf dem laufenden zu halten; es ist insbe-
sondere bei Vorliegen von Schreibfehlern oder 
offenbaren Unrichtigkeiten, bei Eintritt, Ausschei-
den oder Änderung der Gruppenzugehörigkeit 
von Beschäftigten und zur Erledigung von Ein-
sprüchen (§ 3 Abs. 2 Satz 3) zu berichtigen oder 
zu ergänzen. 
 
(4) Das Verzeichnis der Wahlberechtigten oder 
eine Abschrift ist unverzüglich nach Einleitung 
(§ 6 Abs. 4) der Wahl bis zum Abschluß der 
Stimmabgabe an geeigneter Stelle in der Dienst-
stelle und ihren Nebenstellen oder Teilen, die 
nicht als selbstständige Dienststellen gelten, zur 
Einsicht auszulegen. § 1 Abs. 4 findet keine An-
wendung. 
 
 
§ 3 
Einspruch gegen das Verzeichnis der Wahl-
berechtigten 
 
(1) Jede Beschäftigte und jeder Beschäftigte 
kann beim Wahlvorstand schriftlich innerhalb von 
sechs Arbeitstagen nach Auslegung des Ver-
zeichnisses der Wahlberechtigten (§ 2 Abs. 4) 
Einspruch gegen dessen Richtigkeit einlegen. 
 
(2) Über einen Einspruch entscheidet der Wahl-
vorstand unverzüglich. Die Entscheidung ist der 
Einspruchsführerin oder dem Einspruchsführer 
unverzüglich, spätestens jedoch einen Tag vor 
Beginn der Stimmabgabe, schriftlich unter Anga-
be der Gründe mitzuteilen. Ist der Einspruch 
begründet, so hat der Wahlvorstand das Ver-
zeichnis zu berichtigen; führt die Berichtigung zur 
Streichung von Beschäftigten, so sind sie unter 
Angabe der Gründe zu benachrichtigen. 
 
 
§ 4 
Vorabstimmungen für die Wahl 
 
(1) Vorabstimmungen über 
1. 
eine von § 13 LPersVG abweichende Verteilung 
der Mitglieder des Personalrats auf die Gruppen 
(§ 14 Abs. 1 Satz 1 LPersVG), 
2. 
die Durchführung gemeinsamer Wahl (§ 15 
Abs. 2 Satz 1 LPersVG) oder 
3. 
die Geltung von Nebenstellen oder Teilen einer 
Dienststelle als selbstständige Dienststellen (§ 5 
Abs. 3, § 88 Abs. 2 und § 91 LPersVG) 
werden nur berücksichtigt, wenn ihr Ergebnis 
dem Wahlvorstand innerhalb von sechs Arbeits-
tagen nach der Bekanntgabe seiner Mitglieder 
(§ 1 Abs. 5) vorliegt und dem Wahlvorstand 
glaubhaft gemacht wird, daß das Ergebnis unter 
Leitung eines aus mindestens drei wahlberech-

Stimmabgabe das Verzeichnis der Wahlberech-
tigten auf dem laufenden zu halten; es ist insbe-
sondere bei Vorliegen von Schreibfehlern oder 
offenbaren Unrichtigkeiten, bei Eintritt, Ausschei-
den oder Änderung der Gruppenzugehörigkeit 
von Beschäftigten und zur Erledigung von Ein-
sprüchen (§ 3 Abs. 2 Satz 3) zu berichtigen oder 
zu ergänzen. 
 
(4) Das Verzeichnis der Wahlberechtigten oder 
eine Abschrift ist unverzüglich nach Einleitung 
(§ 6 Abs. 4) der Wahl bis zum Abschluß der 
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tigten Beschäftigten bestehenden Abstimmungs-
vorstands in geheimen und in den Fällen der 
Nummern 1 und 2 nach Gruppen getrennten 
Abstimmungen zustande gekommen ist. Dem 
Abstimmungsvorstand muß ein Mitglied jeder in 
der Dienststelle vertretenen Gruppe (§ 2 Abs. 1) 
angehören. 
 
(2) Der Wahlvorstand hat in der Bekanntgabe 
nach § 1 Abs. 5 auf die in Absatz 1 Satz 1 be-
zeichnete Frist hinzuweisen. 
 
 
§ 5 
Ermittlung der Größe des Personalrats, Ver-
teilung der Sitze auf die Gruppen 
 
(1) Der Wahlvorstand ermittelt die Zahl der zu 
wählenden Mitglieder des Personalrats (§ 12 
Abs. 3 und 4 und § 13 Abs. 4 LPersVG). Ist eine 
von § 13 LPersVG abweichende Verteilung der 
Mitglieder des Personalrats auf die Gruppen 
(§ 14 Abs. 1 LPersVG) nicht beschlossen wor-
den, so errechnet der Wahlvorstand die Vertei-
lung der Sitze auf die Gruppen (§ 13 Abs. 1 und 
3 bis 5 LPersVG) nach dem Höchstzahlverfahren 
(Absätze 2 und 3). 
 
(2) Die Zahlen der zu den einzelnen Gruppen 
(§ 2 Abs. 1) gehörenden Beschäftigten der 
Dienststelle werden nebeneinandergestellt und 
der Reihe nach durch 1, 2, 3 usw. geteilt. Auf die 
jeweils höchste Teilzahl (Höchstzahl) wird so 
lange ein Sitz zugeteilt, bis alle Personalratssitze 
(§ 12 Abs. 3 und 4 und § 13 Abs. 3 und 4 
LPersVG) verteilt sind. Jede Gruppe erhält so 
viel Sitze, wie Höchstzahlen auf sie entfallen. 
Sind bei gleichen Höchstzahlen weniger Sitze zu 
verteilen, als Höchstzahlen vorhanden sind, so 
entscheidet das Los. 
 
(3) Entfallen bei der Verteilung der Sitze nach 
Absatz 2 auf eine Gruppe weniger Sitze, als ihr 
nach § 13 Abs. 3 LPersVG mindestens zustehen, 
so erhält sie die in § 13 Abs. 3 LPersVG vorge-
schriebene Zahl von Sitzen. Die Zahl der Sitze 
der übrigen Gruppen vermindert sich entspre-
chend. Dabei werden die jeweils zuletzt zugeteil-
ten Sitze zuerst gekürzt. Ist bei gleichen Höchst-
zahlen nur noch ein Sitz zu kürzen, entscheidet 
das Los, welche Gruppe den Sitz abzugeben hat. 
Sitze, die einer Gruppe nach den Bestimmungen 
des Landespersonalvertretungsgesetzes mindes-
tens zustehen, können ihr nicht entzogen wer-
den. 
 
(4) Haben in einer Dienststelle alle Gruppen die 
gleiche Anzahl von Angehörigen, so erübrigt sich 
die Errechnung der Sitze nach dem Höchstzahl-
verfahren; in diesem Falle entscheidet das Los, 
wem die höhere Zahl von Sitzen zufällt. 
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§ 6 
Wahlausschreiben 
 
(1) Der Wahlvorstand erläßt nach Ablauf der in 
§ 4 Abs. 1 Satz 1 bestimmten Frist und spätes-
tens sechs Wochen vor dem letzten Tag der 
Stimmabgabe ein Wahlausschreiben. Es ist von 
sämtlichen Mitgliedern des Wahlvorstands zu 
unterzeichnen und am Tag seines Erlasses be-
kannt zu geben; je ein Abdruck des Landesper-
sonalvertretungsgesetzes und dieser Wahlord-
nung sind beizufügen. Den in der Dienststelle 
vertretenen Gewerkschaften sind auf Anforde-
rung Abdrucke des Wahlausschreibens zu über-
senden. 
 
(2) Das Wahlausschreiben muß enthalten: 
1. 
den Ort und den Tag seines Erlasses, 
2. 
die Zahl der zu wählenden Mitglieder des Perso-
nalrats, getrennt nach Gruppen (§ 2 Abs. 1), 
3. 
Angaben über die Anteile der Geschlechter in-
nerhalb der Dienststelle, insgesamt und getrennt 
nach Gruppen (§ 2 Abs. 1), 
4. 
Angaben darüber, ob die Angehörigen der ein-
zelnen Gruppen ihre Vertreterinnen und Vertreter 
in getrennten Wahlgängen (Gruppenwahl) oder 
in gemeinsamer Wahl wählen (§ 15 Abs. 2 
LPersVG und § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2), 
5. 
die Angabe, wo und wann das Verzeichnis der 
Wahlberechtigten, das Landespersonalvertre-
tungsgesetz und diese Wahlordnung eingesehen 
werden können (§ 2 Abs. 4 und § 6 Abs. 1), 
6. 
den Hinweis, daß nur Beschäftigte wählen kön-
nen, die in das Verzeichnis der Wahlberechtigten 
eingetragen sind (§ 15 Abs. 1 Satz 1), 
7. 
den Hinweis, daß sich der Personalrat aus An-
gehörigen der verschiedenen Beschäftigungsar-
ten zusammensetzen soll (§ 15 Abs. 1 Satz 2 
LPersVG), 
8. 
den Hinweis, daß die Geschlechter in den Wahl-
vorschlägen entsprechend ihrem Zahlenverhält-
nis vertreten sein sollen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 
LPersVG), 
9. 
den Hinweis, dass Beschäftigte, die zu selbst-
ständigen Entscheidungen in mitbestimmungs-
pflichtigen Personalangelegenheiten der Dienst-
stelle befugt sind, keine Wahlvorschläge machen 
oder unterzeichnen dürfen (§ 15 Abs. 4 Satz 4 
LPersVG), 
10. 
den Hinweis, daß Einsprüche gegen das Ver-
zeichnis der Wahlberechtigten nur innerhalb von 
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sechs Arbeitstagen nach seiner Auslegung 
schriftlich beim Wahlvorstand eingelegt werden 
können (§ 3 Abs. 1); der letzte Tag der Ein-
spruchsfrist ist anzugeben, 
11. 
die Mindestzahl von wahlberechtigten Beschäf-
tigten, von denen ein Wahlvorschlag der Be-
schäftigten unterzeichnet sein muss (§ 15 Abs. 4 
Satz 2 und 3 LPersVG und § 8 Abs. 3 Satz 1 und 
2), und den Hinweis, dass jede und jeder Be-
schäftigte für die Wahl des Personalrats nur auf 
einem Wahlvorschlag benannt werden und nur 
einen Wahlvorschlag unterzeichnen darf (§ 15 
Abs. 6 LPersVG), 
12. 
den Hinweis, dass jede in der Dienststelle vertre-
tene Gewerkschaft bei gemeinsamer Wahl nur 
einen, bei Gruppenwahl für jede Gruppe nur ei-
nen Wahlvorschlag machen kann (§ 9 Abs. 2) 
und dass der Wahlvorschlag von einer befugten 
Vertreterin oder einem befugten Vertreter der 
Gewerkschaft unterzeichnet sein muss (§ 8 
Abs. 3 Satz 3), 
13. 
die Aufforderung, Wahlvorschläge innerhalb von 
18 Kalendertagen seit Beginn der Einreichungs-
frist (§ 7 Abs. 2 Satz 2) beim Wahlvorstand ein-
zureichen; der erste und letzte Tag, im Fall des 
§ 7 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 auch die Uhrzeit, 
der Einreichungsfrist sind anzugeben, 
14. 
den Hinweis, daß nur fristgerecht eingereichte 
Wahlvorschläge berücksichtigt werden (§ 10 
Abs. 2) und daß nur gewählt werden kann, wer in 
einen solchen Wahlvorschlag aufgenommen ist 
(§ 15 Abs. 1 Satz 2), 
15. 
den Ort, an dem die Wahlvorschläge bekanntge-
geben werden (§ 13 Abs. 1 Satz 1), 
16. 
den Ort und die Zeit der Stimmabgabe, 
17. 
einen Hinweis auf die Möglichkeit der schriftli-
chen Stimmabgabe nach § 17, gegebenenfalls 
auf die Anordnung der schriftlichen Stimmabgabe 
nach § 19, 
18. 
den Ort und die Zeit der Stimmenauszählung und 
der Sitzung des Wahlvorstands, in der das Wahl-
ergebnis abschließend festgestellt wird, und 
19. 
den Ort, an dem Einsprüche, Wahlvorschläge 
und andere Erklärungen gegenüber dem Wahl-
vorstand abzugeben sind. 
 
(3) Offenbare Unrichtigkeiten des Wahlaus-
schreibens können vom Wahlvorstand jederzeit 
berichtigt werden. 
 
(4) Mit Erlaß des Wahlausschreibens ist die Wahl 
eingeleitet. 
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§ 7 
Wahlvorschläge, Einreichungsfrist 
 
(1) Zur Wahl des Personalrats können die wahl-
berechtigten Beschäftigten und die in der Dienst-
stelle vertretenen Gewerkschaften Wahlvor-
schläge machen. Eine Gewerkschaft ist in der 
Dienststelle vertreten, wenn eine Beschäftigte 
oder ein Beschäftigter der Gewerkschaft ange-
hört. 
 
(2) Die Wahlvorschläge sind innerhalb einer Frist 
von 18 Kalendertagen (Einreichungsfrist) beim 
Wahlvorstand einzureichen. Die Frist beginnt mit 
dem Tag nach dem Erlaß des Wahlausschrei-
bens; der Wahlvorstand kann den Beginn der 
Einreichungsfrist bis zu drei Arbeitstagen hinaus-
schieben und die Einreichungsfrist am letzten 
Tag auf das Ende der üblichen Dienstzeit be-
grenzen. Bei Gruppenwahl sind für die einzelnen 
Gruppen getrennte Wahlvorschläge einzu-
reichen. 
 
 
§ 8 
Inhalt der Wahlvorschläge 
 
(1) Jeder Wahlvorschlag soll mindestens doppelt 
soviel wählbare Bewerberinnen und Bewerber 
enthalten, wie 
1. 
bei Gruppenwahl Gruppenvertreterinnen und 
Gruppenvertreter oder 
2. 
bei gemeinsamer Wahl Personalratsmitglieder 
zu wählen sind. 
 
(2) Die Namen der einzelnen Bewerberinnen und 
Bewerber sind auf dem Wahlvorschlag unterei-
nander aufzuführen und mit fortlaufenden Num-
mern zu versehen. Außer dem Familiennamen 
sind der Vorname, das Geburtsdatum, die Amts- 
oder Berufsbezeichnung und die Gruppenzuge-
hörigkeit anzugeben. Bei gemeinsamer Wahl 
sind in dem Wahlvorschlag die Bewerberinnen 
und Bewerber jeweils nach Gruppen zusammen-
zufassen. Die in den Sätzen 1 bis 3 genannten 
Angaben dürfen keine Änderungen enthalten; 
§ 10 Abs. 3 bleibt unberührt. 
 
(3) Jeder Wahlvorschlag der Beschäftigten muß 
1. 
bei Gruppenwahl von mindestens einem Zwan-
zigstel der wahlberechtigten Gruppenangehöri-
gen und 
2. 
bei gemeinsamer Wahl von mindestens einem 
Zwanzigstel der wahlberechtigten Beschäftigten, 
jedoch mindestens von drei Wahlberechtigten, 
unterzeichnet sein. Bruchteile eines Zwanzigstels 
werden auf ein volles Zwanzigstel aufgerundet. 
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Jeder Wahlvorschlag einer in der Dienststelle 
vertretenen Gewerkschaft muss von einer befug-
ten Vertreterin oder einem befugten Vertreter der 
Gewerkschaft unterzeichnet sein. Nach Einrei-
chung des Wahlvorschlags kann eine darauf 
geleistete Unterschrift nicht mehr zurückgenom-
men werden; § 10 Abs. 4 bleibt unberührt. 
 
(4) Aus dem Wahlvorschlag soll zu ersehen sein, 
welche der Unterzeichnerinnen oder welcher der 
Unterzeichner zur Vertretung des Vorschlags 
gegenüber dem Wahlvorstand und zur Entge-
gennahme von Erklärungen und Entscheidungen 
des Wahlvorstands berechtigt ist (Listenvertrete-
rin oder Listenvertreter). Fehlt eine Angabe hier-
über, so gilt die an erster Stelle stehende Unter-
zeichnerin oder der an erster Stelle stehende 
Unterzeichner als berechtigt. 
 
(5) Der Wahlvorschlag soll mit einem Kennwort 
versehen werden. 
 
 
§ 9 
Sonstige Erfordernisse 
 
(1) Dem Wahlvorschlag ist die schriftliche Zu-
stimmung der Bewerberinnen und Bewerber zur 
Aufnahme in den Wahlvorschlag beizufügen; die 
Zustimmung kann nicht widerrufen werden. 
 
(2) Jede in der Dienststelle vertretene Gewerk-
schaft kann bei gemeinsamer Wahl nur einen, 
bei Gruppenwahl für jede Gruppe nur einen 
Wahlvorschlag machen. 
 
(3) Eine Verbindung von Wahlvorschlägen ist 
unzulässig. 
 
 
§ 10 
Behandlung der Wahlvorschläge durch den 
Wahlvorstand, ungültige Wahlvorschläge 
 
(1) Der Wahlvorstand vermerkt auf den Wahlvor-
schlägen den Tag und die Uhrzeit des Eingangs. 
Im Falle des Absatzes 5 ist auch der Zeitpunkt 
des Eingangs des berichtigten Wahlvorschlags 
zu vermerken. 
 
(2) Wahlvorschläge, die ungültig sind, insbeson-
dere weil sie bei der Einreichung nicht die erfor-
derliche Anzahl von Unterschriften aufweisen 
(§ 8 Abs. 3), nicht fristgerecht eingereicht worden 
sind oder Änderungen enthalten (§ 8 Abs. 2 
Satz 4) oder weil die Bewerberinnen und Bewer-
ber nicht in erkennbarer Reihenfolge aufgeführt 
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unverzüglich nach Eingang unter Angabe der 
Gründe zurück. 
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Bewerber, die mit ihrer schriftlichen Zustimmung 
auf mehreren Wahlvorschlägen benannt sind, 
schriftlich gegen Empfangsbestätigung, erforder-
lichenfalls durch eingeschriebenen Brief, aufzu-
fordern, innerhalb von drei Arbeitstagen zu erklä-
ren, auf welchem Wahlvorschlag sie benannt 
bleiben wollen. Geben die Bewerberinnen und 
Bewerber diese Erklärung nicht fristgerecht ab, 
so werden sie von sämtlichen Wahlvorschlägen 
gestrichen. 
 
(4) Der Wahlvorstand hat vorschlagsberechtigte 
Beschäftigte (§ 8 Abs. 3), die mehrere Wahlvor-
schläge unterzeichnet haben, schriftlich gegen 
Empfangsbestätigung, erforderlichenfalls durch 
eingeschriebenen Brief, aufzufordern, innerhalb 
von drei Arbeitstagen nach Zugang der Aufforde-
rung zu erklären, welche Unterschrift sie auf-
rechterhalten. Wird diese Erklärung nicht fristge-
recht abgegeben, so zählt die Unterschrift nur auf 
dem zuerst eingegangenen Wahlvorschlag; auf 
den übrigen Wahlvorschlägen wird sie gestri-
chen. Bei gleichzeitigem Eingang entscheidet 
das Los, auf welchem Wahlvorschlag die Unter-
schrift zählt. Die Sätze 1 bis 3 gelten entspre-
chend bei Gewerkschaften, die bei gemeinsamer 
Wahl mehrere, bei Gruppenwahl für eine Gruppe 
mehrere Wahlvorschläge gemacht haben. 
 
(5) Wahlvorschläge, die 
1. 
Bewerberinnen oder Bewerber enthalten, die 
nicht wählbar sind, 
2. 
den Erfordernissen des § 8 Abs. 2 Satz 1 bis 3 
nicht entsprechen, 
3. 
ohne die schriftliche Zustimmung der Bewerbe-
rinnen und Bewerber eingereicht sind oder 
4. 
infolge von Streichungen gemäß Absatz 4 nicht 
mehr die erforderliche Anzahl von Unterschriften 
aufweisen, 
hat der Wahlvorstand gegen schriftliche Emp-
fangsbestätigung, erforderlichenfalls durch ein-
geschriebenen Brief, mit der Aufforderung zu-
rückzugeben, die Mängel innerhalb einer Frist 
von drei Arbeitstagen nach Zugang der Aufforde-
rung zu beseitigen. Werden Mängel nicht fristge-
recht beseitigt, so sind diese Wahlvorschläge 
ungültig; betreffen die Mängel nur einzelne Be-
werberinnen und Bewerber, so werden diese von 
den Wahlvorschlägen gestrichen. 
 
 
 
 
 
§ 11 
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(1) Liegt nach Ablauf der in § 7 Abs. 2 Satz 1 und 
§ 10 Abs. 5 Satz 1 genannten Fristen bei Grup-
penwahl nicht für jede Gruppe ein gültiger Wahl-
vorschlag, bei gemeinsamer Wahl überhaupt 
kein gültiger Wahlvorschlag vor, so gibt der 
Wahlvorstand dies sofort bekannt und fordert 
gleichzeitig zur Einreichung von Wahlvorschlä-
gen innerhalb einer Nachfrist von sechs Arbeits-
tagen auf. 
 
(2) Im Falle der Gruppenwahl weist der Wahlvor-
stand in der Bekanntmachung darauf hin, daß 
eine Gruppe keine Vertreterinnen und Vertreter 
in den Personalrat wählen kann, wenn auch in-
nerhalb der Nachfrist für sie kein gültiger Wahl-
vorschlag eingeht. Im Falle gemeinsamer Wahl 
weist der Wahlvorstand darauf hin, daß der Per-
sonalrat nicht gewählt werden kann, wenn auch 
innerhalb der Nachfrist kein gültiger Wahlvor-
schlag eingeht. 
 
(3) Gehen auch innerhalb der Nachfrist gültige 
Wahlvorschläge nicht ein, so gibt der Wahlvor-
stand sofort bekannt 
1. 
bei Gruppenwahl, für welche Gruppe oder für 
welche Gruppen keine Vertreterinnen und Vertre-
ter gewählt werden können, und 
2. 
bei gemeinsamer Wahl, daß diese Wahl nicht 
stattfinden kann. 
 
 
§ 12 
Bezeichnung der Wahlvorschläge 
 
(1) Der Wahlvorstand versieht die Wahlvorschlä-
ge in der Reihenfolge ihres Eingangs mit Ord-
nungsnummern (Wahlvorschlag 1 usw.). Wahl-
vorschläge, die vor Beginn der Einreichungsfrist 
beim Wahlvorstand eingehen, gelten als mit Be-
ginn dieser Frist eingegangen. Ist ein Wahlvor-
schlag berichtigt worden, so ist der Zeitpunkt des 
Eingangs des berichtigten Wahlvorschlags maß-
gebend. Sind mehrere Wahlvorschläge gleichzei-
tig eingegangen, so entscheidet das Los über die 
Reihenfolge. Die zur Vertretung der Wahlvor-
schläge nach § 8 Abs. 4 Berechtigten sind zu der 
Losentscheidung rechtzeitig einzuladen. 
 
(2) Der Wahlvorstand bezeichnet die Wahlvor-
schläge mit dem Familien- und Vornamen der in 
dem Wahlvorschlag an erster und zweiter Stelle 
benannten Bewerberinnen und Bewerber, bei 
gemeinsamer Wahl mit dem Familien- und Vor-
namen der für die Gruppen an erster Stelle be-
nannten Bewerberinnen und Bewerber. Bei 
Wahlvorschlägen, die mit einem Kennwort ver-
sehen sind, ist auch das Kennwort anzugeben. 
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§ 13 
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Bekanntgabe der Wahlvorschläge 
 
(1) Unverzüglich nach Ablauf der in § 7 Abs. 2 
Satz 1, § 10 Abs. 5 Satz 1 und § 11 Abs. 1 ge-
nannten Fristen, spätestens jedoch fünf Arbeits-
tage vor Beginn der Stimmabgabe, gibt der 
Wahlvorstand die als gültig anerkannten Wahl-
vorschläge mit der nach § 12 zugeteilten Ord-
nungsnummer, der Bezeichnung und dem 
Kennwort bekannt. Die Stimmzettel sollen in 
diesem Zeitpunkt vorliegen. 
 
(2) Die Namen der Unterzeichnerinnen und Un-
terzeichner der Wahlvorschläge werden nicht 
bekanntgemacht. 
 
 
§ 14 
Sitzungsniederschriften 
 
Der Wahlvorstand fertigt über jede Sitzung, in der 
er einen Beschluß gefaßt hat, eine Niederschrift, 
die mindestens den Wortlaut des Beschlusses 
enthält. Sie ist von sämtlichen Mitgliedern des 
Wahlvorstands zu unterzeichnen. Soweit eine in 
der Dienststelle vertretene Gewerkschaft an der 
Sitzung des Wahlvorstands teilgenommen hat, ist 
ihr ein Abdruck der Niederschrift zu übersenden. 
 
 
§ 15 
Ausübung des Wahlrechts, Stimmzettel, un-
gültige Stimmabgabe 
 
(1) Wählen kann nur, wer in das Verzeichnis der 
Wahlberechtigten eingetragen ist. Gewählt wer-
den kann nur, wer in einen als gültig anerkannten 
Wahlvorschlag aufgenommen ist. 
 
(2) Das Wahlrecht wird durch Abgabe eines 
Stimmzettels, der so gefaltet ist, dass die Stimm-
abgabe nicht erkennbar ist, oder bei schriftlicher 
Stimmabgabe durch Übersendung des gefalteten 
Stimmzettels in einem Wahlumschlag ausgeübt. 
Bei Gruppenwahl müssen die Stimmzettel für 
jede Gruppe, bei gemeinsamer Wahl alle Stimm-
zettel dieselbe Größe, Farbe, Beschaffenheit und 
Beschriftung haben; dasselbe gilt bei schriftlicher 
Stimmabgabe für die Wahlumschläge. 
 
(3) Ist nach den Grundsätzen der Verhältniswahl 
zu wählen (§ 25 Abs. 1), so kann die Stimme nur 
für den gesamten Wahlvorschlag (Vorschlagslis-
te) abgegeben werden. Ist nach den Grundsät-
zen der Mehrheitswahl zu wählen (§ 28 Abs. 1, 
§ 30 Abs. 1), so wird die Stimme für die zu wäh-
lenden einzelnen Bewerberinnen und Bewerber 
abgegeben. 
 
(4) Ungültig sind Stimmzettel, 
1. 
die so gefaltet sind, dass die Stimmabgabe er-
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lenden einzelnen Bewerberinnen und Bewerber 
abgegeben. 
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kennbar ist, 
2. 
die bei schriftlicher Stimmabgabe nicht in einem 
Wahlumschlag abgegeben sind, 
3. 
die nicht vom Wahlvorstand ausgegeben worden 
sind, 
4. 
die nicht den Erfordernissen des Absatzes 2 
Satz 2 entsprechen, 
5. 
aus denen sich der Wille der Wählerin oder des 
Wählers nicht zweifelsfrei ergibt oder 
6. 
die ein besonderes Merkmal, einen Zusatz oder 
einen Vorbehalt enthalten. 
 
(5) Mehrere bei schriftlicher Stimmabgabe in 
einem Wahlumschlag für eine Wahl enthaltene 
Stimmzettel, die gleich lauten, werden als eine 
Stimme gezählt. 
 
(6) Hat eine Wählerin oder ein Wähler einen 
Stimmzettel verschrieben, diesen oder bei schrift-
licher Stimmabgabe den Wahlumschlag verse-
hentlich unbrauchbar gemacht, so ist auf Verlan-
gen gegen Rückgabe der unbrauchbaren Wahl-
unterlagen ein neuer Stimmzettel oder Wahlum-
schlag auszuhändigen. Der Wahlvorstand hat die 
zurückgegebenen Wahlunterlagen unverzüglich 
in Gegenwart der Wählerin oder des Wählers zu 
vernichten. 
 
 
§ 16 
Wahlhandlung 
 
(1) Die Stimmabgabe erfolgt, soweit nicht der 
Wahlvorstand auf Grund von § 19 Abweichendes 
anordnet, im Falle 
1. 
des § 5 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 LPersVG bei 
der der Mittelbehörde unmittelbar nachgeordne-
ten Behörde, 
2. 
daß Nebenstellen oder Teile einer Dienststelle 
nicht als selbständige Dienststellen nach § 5 
Abs. 3 LPersVG gelten, bei der Dienststelle, 
3. 
des § 10 Abs. 2 Satz 2 LPersVG bei der Ausbil-
dungsbehörde, 
4. 
des § 12 Abs. 2 LPersVG bei der benachbarten 
Dienststelle, 
5. 
des § 88 Abs. 1 und des § 91 LPersVG bei der 
Hauptverwaltung der Dienststelle, 
6. 
des § 96 Abs. 1 LPersVG bei dem jeweiligen 
Studienseminar, 
7. 
des § 96 Abs. 2 LPersVG bei der Anstellungsbe-
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hörde, 
8. 
des § 100 Abs. 1 LPersVG bei der Hochschule 
für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz und 
9. 
des § 110 Abs. 1 Satz 1 LPersVG bei dem Ober-
landesgericht. 
 
(2) Die Wahlräume sollen nach den örtlichen 
Verhältnissen so ausgewählt und eingerichtet 
werden, dass allen Wahlberechtigten, insbeson-
dere Menschen mit Behinderungen und anderen 
Menschen mit Mobilitätsbeeinträchtigung, die 
Teilnahme an der Wahl erleichtert wird. Der 
Wahlvorstand trifft Vorkehrungen, daß die Wäh-
lerinnen und Wähler den Stimmzettel im Wahl-
raum unbeobachtet kennzeichnen und in der 
Weise falten können, dass ihre Stimmabgabe 
nicht erkennbar ist. Für die Aufnahme der 
Stimmzettel sind Wahlurnen zu verwenden. Vor 
Beginn der Stimmabgabe sind die Wahlurnen 
vom Wahlvorstand zu verschließen. Sie müssen 
so eingerichtet sein, daß die eingeworfenen 
Stimmzettel nicht vor Öffnung der Urne entnom-
men werden können. Findet Gruppenwahl statt, 
so kann die Stimmabgabe nach Gruppen ge-
trennt durchgeführt werden; in jedem Falle sind 
jedoch getrennte Wahlurnen zu verwenden. 
 
(3) Ist eine Wählerin oder ein Wähler wegen ei-
ner körperlichen Beeinträchtigung zur Stimmab-
gabe nicht in der Lage, bestimmt sie oder er eine 
Vertrauensperson, deren sie oder er sich bei der 
Stimmabgabe bedienen will, und gibt dies dem 
Wahlvorstand bekannt. Die Hilfeleistung hat sich 
auf die Erfüllung der Wünsche der Wählerin oder 
des Wählers zur Stimmabgabe zu beschränken. 
Die Vertrauensperson darf gemeinsam mit der 
Wählerin oder dem Wähler die Wahlstelle aufsu-
chen, soweit das zur Hilfeleistung erforderlich ist. 
Die Vertrauensperson ist zur Geheimhaltung der 
Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleis-
tung von der Wahl erlangt hat. Wahlbewerberin-
nen und Wahlbewerber, Mitglieder des Wahlvor-
stands sowie Wahlhelferinnen und Wahlhelfer 
dürfen nicht zur Hilfeleistung herangezogen wer-
den. 
 
(4) Solange der Wahlraum zur Stimmabgabe 
geöffnet ist, müssen mindestens zwei Mitglieder 
des Wahlvorstands im Wahlraum anwesend sein; 
sind Wahlhelferinnen und Wahlhelfer bestellt (§ 1 
Abs. 2), so genügt die Anwesenheit eines Mit-
glieds des Wahlvorstands und einer Wahlhelferin 
oder eines Wahlhelfers. 
 
(5) Vor Einwurf des Stimmzettels in die Urne ist 
festzustellen, ob die Wählerin oder der Wähler im 
Verzeichnis der Wahlberechtigten eingetragen 
ist. Ist dies der Fall, so übergibt die Wählerin 
oder der Wähler den gefalteten Stimmzettel dem 
mit der Entgegennahme der Stimmzettel betrau-

hörde, 
8. 
des § 100 Abs. 1 LPersVG bei der Hochschule 
für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz und 
9. 
des § 110 Abs. 1 Satz 1 LPersVG bei dem Ober-
landesgericht. 
 
(2) Die Wahlräume sollen nach den örtlichen 
Verhältnissen so ausgewählt und eingerichtet 
werden, dass allen Wahlberechtigten, insbeson-
dere Menschen mit Behinderungen und anderen 
Menschen mit Mobilitätsbeeinträchtigung, die 
Teilnahme an der Wahl erleichtert wird. Der 
Wahlvorstand trifft Vorkehrungen, daß die Wäh-
lerinnen und Wähler den Stimmzettel im Wahl-
raum unbeobachtet kennzeichnen und in der 
Weise falten können, dass ihre Stimmabgabe 
nicht erkennbar ist. Für die Aufnahme der 
Stimmzettel sind Wahlurnen zu verwenden. Vor 
Beginn der Stimmabgabe sind die Wahlurnen 
vom Wahlvorstand zu verschließen. Sie müssen 
so eingerichtet sein, daß die eingeworfenen 
Stimmzettel nicht vor Öffnung der Urne entnom-
men werden können. Findet Gruppenwahl statt, 
so kann die Stimmabgabe nach Gruppen ge-
trennt durchgeführt werden; in jedem Falle sind 
jedoch getrennte Wahlurnen zu verwenden. 
 
(3) Ist eine Wählerin oder ein Wähler wegen ei-
ner körperlichen Beeinträchtigung zur Stimmab-
gabe nicht in der Lage, bestimmt sie oder er eine 
Vertrauensperson, deren sie oder er sich bei der 
Stimmabgabe bedienen will, und gibt dies dem 
Wahlvorstand bekannt. Die Hilfeleistung hat sich 
auf die Erfüllung der Wünsche der Wählerin oder 
des Wählers zur Stimmabgabe zu beschränken. 
Die Vertrauensperson darf gemeinsam mit der 
Wählerin oder dem Wähler die Wahlstelle aufsu-
chen, soweit das zur Hilfeleistung erforderlich ist. 
Die Vertrauensperson ist zur Geheimhaltung der 
Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleis-
tung von der Wahl erlangt hat. Wahlbewerberin-
nen und Wahlbewerber, Mitglieder des Wahlvor-
stands sowie Wahlhelferinnen und Wahlhelfer 
dürfen nicht zur Hilfeleistung herangezogen wer-
den. 
 
(4) Solange der Wahlraum zur Stimmabgabe 
geöffnet ist, müssen mindestens zwei Mitglieder 
des Wahlvorstands im Wahlraum anwesend sein; 
sind Wahlhelferinnen und Wahlhelfer bestellt (§ 1 
Abs. 2), so genügt die Anwesenheit eines Mit-
glieds des Wahlvorstands und einer Wahlhelferin 
oder eines Wahlhelfers. 
 
(5) Vor Einwurf des Stimmzettels in die Urne ist 
festzustellen, ob die Wählerin oder der Wähler im 
Verzeichnis der Wahlberechtigten eingetragen 
ist. Ist dies der Fall, so übergibt die Wählerin 
oder der Wähler den gefalteten Stimmzettel dem 
mit der Entgegennahme der Stimmzettel betrau-
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ten Mitglied des Wahlvorstands, das ihn in Ge-
genwart der Wählerin oder des Wählers unein-
gesehen in gefaltetem Zustand in die Wahlurne 
legt. Die Wählerin oder der Wähler kann den 
gefalteten Stimmzettel auch selbst in die Urne 
legen, wenn das mit der Entgegennahme der 
Stimmzettel betraute Mitglied des Wahlvorstands 
es gestattet. Mit der Entgegennahme der Stimm-
zettel kann auch eine Wahlhelferin oder ein 
Wahlhelfer betraut werden. Die Stimmabgabe ist 
im Verzeichnis der Wahlberechtigten zu vermer-
ken. 
 
(6) Wird die Wahlhandlung unterbrochen oder 
wird das Wahlergebnis nicht unmittelbar nach 
Abschluß der Stimmabgabe festgestellt, so hat 
der Wahlvorstand für die Zwischenzeit die Wahl-
urne so zu verschließen und aufzubewahren, 
daß der Einwurf oder die Entnahme von Stimm-
zetteln ohne Beschädigung des Verschlusses 
unmöglich ist. Bei Wiedereröffnung der Wahl 
oder bei Entnahme der Stimmzettel zur Stim-
menzählung hat sich der Wahlvorstand davon zu 
überzeugen, daß der Verschluß unversehrt ist. 
 
 
§ 17 
Schriftliche Stimmabgabe 
 
(1) Wahlberechtigten Beschäftigten, die im Zeit-
punkt der Wahl verhindert sind, ihre Stimme per-
sönlich abzugeben, hat der Wahlvorstand auf ihr 
Verlangen 
1. 
die Wahlvorschläge, 
2. 
den Stimmzettel und den Wahlumschlag, 
3. 
eine vorgedruckte, von der Wählerin oder dem 
Wähler abzugebende Erklärung, in der gegen-
über dem Wahlvorstand versichert wird, daß der 
Stimmzettel persönlich oder, soweit unter den 
Voraussetzungen des § 16 Abs. 3 erforderlich, 
durch eine Vertrauensperson gekennzeichnet 
worden ist, sowie 
4. 
einen größeren Freiumschlag, der die Anschrift 
des Wahlvorstands und als Absender den Na-
men und die Anschrift der wahlberechtigten Be-
schäftigten oder des wahlberechtigten Beschäf-
tigten sowie den Vermerk “Schriftliche Stimmab-
gabe” trägt, 
auszuhändigen oder zu übersenden. Der Wahl-
vorstand soll der Wählerin oder dem Wähler fer-
ner ein Merkblatt über die Art und Weise der 
schriftlichen Stimmabgabe (Absatz 3) aushändi-
gen oder übersenden. Auf Antrag ist auch ein 
Abdruck des Wahlausschreibens auszuhändigen 
oder zu übersenden. Der Wahlvorstand hat die 
Aushändigung oder Übersendung im Verzeichnis 
der Wahlberechtigten zu vermerken. 
 

ten Mitglied des Wahlvorstands, das ihn in Ge-
genwart der Wählerin oder des Wählers unein-
gesehen in gefaltetem Zustand in die Wahlurne 
legt. Die Wählerin oder der Wähler kann den 
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legen, wenn das mit der Entgegennahme der 
Stimmzettel betraute Mitglied des Wahlvorstands 
es gestattet. Mit der Entgegennahme der Stimm-
zettel kann auch eine Wahlhelferin oder ein 
Wahlhelfer betraut werden. Die Stimmabgabe ist 
im Verzeichnis der Wahlberechtigten zu vermer-
ken. 
 
(6) Wird die Wahlhandlung unterbrochen oder 
wird das Wahlergebnis nicht unmittelbar nach 
Abschluß der Stimmabgabe festgestellt, so hat 
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urne so zu verschließen und aufzubewahren, 
daß der Einwurf oder die Entnahme von Stimm-
zetteln ohne Beschädigung des Verschlusses 
unmöglich ist. Bei Wiedereröffnung der Wahl 
oder bei Entnahme der Stimmzettel zur Stim-
menzählung hat sich der Wahlvorstand davon zu 
überzeugen, daß der Verschluß unversehrt ist. 
 
 
§ 17 
Schriftliche Stimmabgabe 
 
(1) Wahlberechtigten Beschäftigten, die im Zeit-
punkt der Wahl verhindert sind, ihre Stimme per-
sönlich abzugeben, hat der Wahlvorstand auf ihr 
Verlangen 
1. 
die Wahlvorschläge, 
2. 
den Stimmzettel und den Wahlumschlag, 
3. 
eine vorgedruckte, von der Wählerin oder dem 
Wähler abzugebende Erklärung, in der gegen-
über dem Wahlvorstand versichert wird, daß der 
Stimmzettel persönlich oder, soweit unter den 
Voraussetzungen des § 16 Abs. 3 erforderlich, 
durch eine Vertrauensperson gekennzeichnet 
worden ist, sowie 
4. 
einen größeren Freiumschlag, der die Anschrift 
des Wahlvorstands und als Absender den Na-
men und die Anschrift der wahlberechtigten Be-
schäftigten oder des wahlberechtigten Beschäf-
tigten sowie den Vermerk “Schriftliche Stimmab-
gabe” trägt, 
auszuhändigen oder zu übersenden. Der Wahl-
vorstand soll der Wählerin oder dem Wähler fer-
ner ein Merkblatt über die Art und Weise der 
schriftlichen Stimmabgabe (Absatz 3) aushändi-
gen oder übersenden. Auf Antrag ist auch ein 
Abdruck des Wahlausschreibens auszuhändigen 
oder zu übersenden. Der Wahlvorstand hat die 
Aushändigung oder Übersendung im Verzeichnis 
der Wahlberechtigten zu vermerken. 
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(2) Die schriftliche Stimmabgabe ist auch zuläs-
sig, wenn die Wahl nicht am Ort der dienstlichen 
Tätigkeit der Beschäftigten oder des Beschäftig-
ten durchgeführt wird. 
 
(3) Die Wählerin oder der Wähler gibt die Stimme 
in der Weise ab, daß sie oder er 
1. 
den Stimmzettel unbeobachtet persönlich kenn-
zeichnet, ihn in der Weise faltet, dass die Stimm-
abgabe nicht erkennbar ist, und diesen in den 
Wahlumschlag legt, 
2. 
die vorgedruckte Erklärung unter Angabe des 
Orts und des Datums unterschreibt und 
3. 
den Wahlumschlag, in den der Stimmzettel ge-
legt ist, und die unterschriebene Erklärung in 
dem Freiumschlag verschließt und diesen so 
rechtzeitig an den Wahlvorstand absendet oder 
übergibt, daß er vor Abschluß der Stimmabgabe 
vorliegt. 
 
 
§ 18 
Behandlung der schriftlich abgegebenen 
Stimmen 
 
(1) Unmittelbar vor Abschluß der Stimmabgabe 
öffnet der Wahlvorstand in öffentlicher Sitzung 
die bis zu diesem Zeitpunkt eingegangenen Frei-
umschläge und entnimmt ihnen die Wahlum-
schläge und die vorgedruckten Erklärungen (§ 17 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3). Enthält der Freiumschlag 
die in § 17 Abs. 3 Nr. 3 bezeichneten Unterlagen, 
so entnimmt der Wahlvorstand den Stimmzettel 
aus dem Wahlumschlag und legt ihn nach Ver-
merk der Stimmabgabe im Verzeichnis der 
Wahlberechtigten uneingesehen in gefaltetem 
Zustand in die Wahlurne. 
 
(2) Verspätet eingehende Freiumschläge hat der 
Wahlvorstand mit einem Vermerk über den Zeit-
punkt des Eingangs ungeöffnet zu den Wahlun-
terlagen zu nehmen. Diese Freiumschläge sind 
einen Monat nach Bekanntgabe des Wahlergeb-
nisses ungeöffnet zu vernichten, wenn die Wahl 
nicht angefochten worden ist. 
 
 
§ 19 
Stimmabgabe in besonderen Fällen 
 
(1) Für die Beschäftigten von 
1. 
nachgeordneten Stellen einer Dienststelle, die 
nicht nach § 5 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 2 LPersVG 
selbständig sind, 
2. 
Nebenstellen oder Teilen einer Dienststelle, die 
räumlich weit von dieser entfernt liegen und nicht 
als selbständige Dienststellen nach § 5 Abs. 3 

(2) Die schriftliche Stimmabgabe ist auch zuläs-
sig, wenn die Wahl nicht am Ort der dienstlichen 
Tätigkeit der Beschäftigten oder des Beschäftig-
ten durchgeführt wird. 
 
(3) Die Wählerin oder der Wähler gibt die Stimme 
in der Weise ab, daß sie oder er 
1. 
den Stimmzettel unbeobachtet persönlich kenn-
zeichnet, ihn in der Weise faltet, dass die Stimm-
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Wahlumschlag legt, 
2. 
die vorgedruckte Erklärung unter Angabe des 
Orts und des Datums unterschreibt und 
3. 
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legt ist, und die unterschriebene Erklärung in 
dem Freiumschlag verschließt und diesen so 
rechtzeitig an den Wahlvorstand absendet oder 
übergibt, daß er vor Abschluß der Stimmabgabe 
vorliegt. 
 
 
§ 18 
Behandlung der schriftlich abgegebenen 
Stimmen 
 
(1) Unmittelbar vor Abschluß der Stimmabgabe 
öffnet der Wahlvorstand in öffentlicher Sitzung 
die bis zu diesem Zeitpunkt eingegangenen Frei-
umschläge und entnimmt ihnen die Wahlum-
schläge und die vorgedruckten Erklärungen (§ 17 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3). Enthält der Freiumschlag 
die in § 17 Abs. 3 Nr. 3 bezeichneten Unterlagen, 
so entnimmt der Wahlvorstand den Stimmzettel 
aus dem Wahlumschlag und legt ihn nach Ver-
merk der Stimmabgabe im Verzeichnis der 
Wahlberechtigten uneingesehen in gefaltetem 
Zustand in die Wahlurne. 
 
(2) Verspätet eingehende Freiumschläge hat der 
Wahlvorstand mit einem Vermerk über den Zeit-
punkt des Eingangs ungeöffnet zu den Wahlun-
terlagen zu nehmen. Diese Freiumschläge sind 
einen Monat nach Bekanntgabe des Wahlergeb-
nisses ungeöffnet zu vernichten, wenn die Wahl 
nicht angefochten worden ist. 
 
 
§ 19 
Stimmabgabe in besonderen Fällen 
 
(1) Für die Beschäftigten von 
1. 
nachgeordneten Stellen einer Dienststelle, die 
nicht nach § 5 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 2 LPersVG 
selbständig sind, 
2. 
Nebenstellen oder Teilen einer Dienststelle, die 
räumlich weit von dieser entfernt liegen und nicht 
als selbständige Dienststellen nach § 5 Abs. 3 
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LPersVG gelten, oder 
3. 
Dienststellen, die nach § 12 Abs. 2 LPersVG 
einer benachbarten Dienststelle zugeteilt sind, 
kann der Wahlvorstand für diese Stellen oder 
auch nur einzelne von ihnen oder für die gesam-
te Dienststelle die schriftliche Stimmabgabe an-
ordnen; der Wahlvorstand hat den wahlberechtig-
ten Beschäftigten die in § 17 Abs. 1 bezeichne-
ten Unterlagen zu übersenden. Er ist ferner be-
rechtigt, die Stimmabgabe für eine oder mehrere 
dieser Stellen an einem anderen Orte durchzu-
führen, als in § 16 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 vorgese-
hen ist. Der Wahlvorstand soll bei seiner Ent-
schließung den Wünschen der Dienststellenlei-
tung und der Beschäftigten Rechnung tragen. 
 
(2) Gleiche Befugnisse hat der Wahlvorstand 
1. 
bei kommunalen Gebietskörperschaften sowie 
Zweckverbänden und anderen öffentlich-
rechtlichen Verbänden von kommunalen Ge-
bietskörperschaften hinsichtlich der Beschäftig-
ten, die außerhalb der Hauptverwaltung ihrer 
Dienststelle tätig sind und nicht nach § 88 Abs. 2 
oder § 91 LPersVG eine eigene Personalvertre-
tung erhalten, und 
2. 
in den Fällen des § 10 Abs. 2 Satz 2, der §§ 96 
und 100 Abs. 1 und des § 110 Abs. 1 Satz 1 
LPersVG. 
 
(3) Bei Wahlen, die bis zum 31. Dezember 2023 
stattfinden, kann der Wahlvorstand für die ge-
samte Dienststelle oder Teile von ihr die schriftli-
che Stimmabgabe anordnen, wenn zum Zeit-
punkt der Wahl die Möglichkeit der persönlichen 
Stimmabgabe in der Dienststelle voraussichtlich 
nicht sichergestellt werden kann. Die Anordnung 
kann ausschließlich oder ergänzend zur persön-
lichen Stimmabgabe getroffen werden. Absatz 1 
Satz 1 Halbsatz 2 gilt entsprechend. 
 
 
§ 20 
Feststellung des Wahlergebnisses 
 
(1) Unverzüglich nach Abschluß der Wahl nimmt 
der Wahlvorstand öffentlich die Auszählung der 
Stimmen vor und stellt das Wahlergebnis fest. 
 
(2) Nach Öffnung der Wahlurne vergleicht der 
Wahlvorstand die Zahl der in der Urne enthalte-
nen Stimmzettel mit der Zahl der nach dem Ver-
zeichnis der Wahlberechtigten abgegebenen 
Stimmen (§ 16 Abs. 5 Satz 5 und § 18 Abs. 1 
Satz 2) und prüft die Gültigkeit der Stimmzettel. 
 
(3) Der Wahlvorstand zählt 
1. 
im Falle der Verhältniswahl die auf jede Vor-
schlagsliste und 

LPersVG gelten, oder 
3. 
Dienststellen, die nach § 12 Abs. 2 LPersVG 
einer benachbarten Dienststelle zugeteilt sind, 
kann der Wahlvorstand für diese Stellen oder 
auch nur einzelne von ihnen oder für die gesam-
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rechtigt, die Stimmabgabe für eine oder mehrere 
dieser Stellen an einem anderen Orte durchzu-
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ten, die außerhalb der Hauptverwaltung ihrer 
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(3) Der Wahlvorstand kann für die gesamte 
Dienststelle oder Teile von ihr die schriftliche 
Stimmabgabe anordnen, wenn zum Zeitpunkt der 
Wahl die Möglichkeit der persönlichen Stimmab-
gabe in der Dienststelle voraussichtlich nicht 
sichergestellt werden kann. Die Anordnung kann 
ausschließlich oder ergänzend zur persönlichen 
Stimmabgabe getroffen werden. Absatz 1 Satz 1 
Halbsatz 2 gilt entsprechend. 
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2. 
im Falle der Mehrheitswahl die auf jede einzelne 
Bewerberin und jeden einzelnen Bewerber 
entfallenen gültigen Stimmzettel zusammen. 
 
(4) Stimmzettel, über deren Gültigkeit oder Un-
gültigkeit der Wahlvorstand beschließt, weil sie 
zu Zweifeln Anlaß geben, sind mit fortlaufenden 
Nummern zu versehen und von den übrigen 
Stimmzetteln gesondert bei den Wahlunterlagen 
aufzubewahren. 
 
 
§ 21 
Wahlniederschrift 
 
(1) Über das Wahlergebnis fertigt der Wahlvor-
stand unverzüglich eine Niederschrift, die von 
sämtlichen Mitgliedern des Wahlvorstands zu 
unterzeichnen ist. Die Niederschrift muß enthal-
ten: 
1. 
bei Gruppenwahl die Summe der von jeder 
Gruppe abgegebenen Stimmen, bei gemeinsa-
mer Wahl die Summe aller abgegebenen Stim-
men, 
2. 
bei Gruppenwahl die Summe der von jeder 
Gruppe abgegebenen gültigen Stimmen, bei 
gemeinsamer Wahl die Summe aller abgegebe-
nen gültigen Stimmen, 
3. 
bei Gruppenwahl die Summe der für jede Gruppe 
abgegebenen ungültigen Stimmen, bei gemein-
samer Wahl die Summe aller abgegebenen un-
gültigen Stimmen, 
4. 
die für die Gültigkeit oder Ungültigkeit zweifelhaf-
ter Stimmen maßgebenden Gründe, 
5. 
im Falle der Verhältniswahl die Zahl der auf jede 
Vorschlagsliste entfallenen gültigen Stimmen 
sowie die Errechnung der Höchstzahlen und ihre 
Verteilung auf die Vorschlagslisten, im Falle der 
Mehrheitswahl die Zahl der auf jede Bewerberin 
und jeden Bewerber sowie der Ersatzmitglieder 
entfallenen gültigen Stimmen und 
6. 
die Namen der gewählten Bewerberinnen und 
Bewerber sowie der Ersatzmitglieder. 
 
(2) Besondere Vorkommnisse bei der Wahlhand-
lung oder der Feststellung des Wahlergebnisses 
sind in der Niederschrift zu vermerken. 
 
(3) Der Dienststellenleitung und den in der 
Dienststelle vertretenen Gewerkschaften ist ein 
Abdruck der Niederschrift zu übersenden. 
§ 22 
Benachrichtigung der gewählten Bewerberin-
nen und Bewerber 
 

2. 
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bei Gruppenwahl die Summe der für jede Gruppe 
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ter Stimmen maßgebenden Gründe, 
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nen und Bewerber 
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Der Wahlvorstand benachrichtigt die als Perso-
nalratsmitglieder Gewählten unverzüglich schrift-
lich gegen Empfangsbestätigung, erforderlichen-
falls durch eingeschriebenen Brief, von ihrer 
Wahl. Erklärt eine Gewählte oder ein Gewählter 
nicht innerhalb von drei Arbeitstagen nach Zu-
gang der Benachrichtigung dem Wahlvorstand, 
daß die Wahl abgelehnt werde, so gilt die Wahl 
als angenommen. 
 
 
§ 23 
Bekanntmachung des Wahlergebnisses 
 
Der Wahlvorstand gibt das Wahlergebnis unver-
züglich für die Dauer von zwei Wochen bekannt. 
Die Bekanntmachung muss enthalten: 
1. 
die Zahl der in das Verzeichnis der Wahlberech-
tigten eingetragenen Wahlberechtigten, 
2. 
die Zahl der Wahlberechtigten, die gewählt ha-
ben, 
3. 
die Zahl der gültigen und ungültigen Stimmzettel, 
4. 
die Verteilung der Stimmen auf die Wahlvor-
schläge oder auf die Bewerberinnen und Bewer-
ber und 
5. 
die Namen und die Reihenfolge der gewählten 
Bewerberinnen und Bewerber sowie der Ersatz-
mitglieder. 
 
 
§ 24 
Aufbewahrung der Wahlunterlagen 
 
Die Wahlunterlagen (Niederschriften, Bekannt-
machungen, Stimmzettel, Freiumschläge für die 
schriftliche Stimmabgabe usw.) werden vom 
Personalrat bis zum Abschluß der nächsten Per-
sonalratswahl aufbewahrt. 
 
 
Zweiter Abschnitt 
Besondere Bestimmungen für die Wahl meh-
rerer Personalratsmitglieder oder Gruppen-
vertreterinnen und Gruppenvertreter 
 
Erster Unterabschnitt 
Wahlverfahren bei Vorliegen mehrerer Wahl-
vorschläge (Verhältniswahl)  
 
 
 
 
 
§ 25 
Voraussetzungen für die Verhältniswahl, 
Stimmzettel, Stimmabgabe 
 

Der Wahlvorstand benachrichtigt die als Perso-
nalratsmitglieder Gewählten unverzüglich schrift-
lich gegen Empfangsbestätigung, erforderlichen-
falls durch eingeschriebenen Brief, von ihrer 
Wahl. Erklärt eine Gewählte oder ein Gewählter 
nicht innerhalb von drei Arbeitstagen nach Zu-
gang der Benachrichtigung dem Wahlvorstand, 
daß die Wahl abgelehnt werde, so gilt die Wahl 
als angenommen. 
 
 
§ 23 
Bekanntmachung des Wahlergebnisses 
 
Der Wahlvorstand gibt das Wahlergebnis unver-
züglich für die Dauer von zwei Wochen bekannt. 
Die Bekanntmachung muss enthalten: 
1. 
die Zahl der in das Verzeichnis der Wahlberech-
tigten eingetragenen Wahlberechtigten, 
2. 
die Zahl der Wahlberechtigten, die gewählt ha-
ben, 
3. 
die Zahl der gültigen und ungültigen Stimmzettel, 
4. 
die Verteilung der Stimmen auf die Wahlvor-
schläge oder auf die Bewerberinnen und Bewer-
ber und 
5. 
die Namen und die Reihenfolge der gewählten 
Bewerberinnen und Bewerber sowie der Ersatz-
mitglieder. 
 
 
§ 24 
Aufbewahrung der Wahlunterlagen 
 
Die Wahlunterlagen (Niederschriften, Bekannt-
machungen, Stimmzettel, Freiumschläge für die 
schriftliche Stimmabgabe usw.) werden vom 
Personalrat bis zum Abschluß der nächsten Per-
sonalratswahl aufbewahrt. 
 
 
Zweiter Abschnitt 
Besondere Bestimmungen für die Wahl meh-
rerer Personalratsmitglieder oder Gruppen-
vertreterinnen und Gruppenvertreter 
 
Erster Unterabschnitt 
Wahlverfahren bei Vorliegen mehrerer Wahl-
vorschläge (Verhältniswahl)  
 
 
 
 
 
§ 25 
Voraussetzungen für die Verhältniswahl, 
Stimmzettel, Stimmabgabe 
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(1) Nach den Grundsätzen der Verhältniswahl 
(Listenwahl) 
ist zu wählen, wenn 
1. 
bei Gruppenwahl für die betreffende Gruppe 
mehrere gültige Wahlvorschläge oder 
2. 
bei gemeinsamer Wahl mehrere gültige Wahlvor-
schläge 
vorliegen. In diesen Fällen kann die Stimme nur 
für einen gesamten Wahlvorschlag (Vorschlags-
liste) abgegeben werden. 
 
(2) Auf dem Stimmzettel sind die Vorschlagslis-
ten in der Reihenfolge der Ordnungsnummern 
unter Angabe von Familienname, Vorname, 
Amts- oder Berufsbezeichnung und Gruppenzu-
gehörigkeit der an erster und zweiter Stelle be-
nannten Bewerberinnen und Bewerber, bei ge-
meinsamer Wahl der für die Gruppen an erster 
Stelle benannten Bewerberinnen und Bewerber 
untereinander aufzuführen; bei Vorschlagslisten, 
die mit einem Kennwort versehen sind, ist auch 
das Kennwort anzugeben. 
(3) Die Wählerin oder der Wähler hat auf dem 
Stimmzettel die Vorschlagsliste anzukreuzen, für 
die die Stimme abgegeben wird. 
 
 
§ 26 
Ermittlung der gewählten Vertreterinnen und 
Vertreter bei Gruppenwahl 
 
(1) Bei Gruppenwahl werden die Summen der 
auf die einzelnen Vorschlagslisten jeder Gruppe 
entfallenen Stimmen nebeneinandergestellt und 
der Reihe nach durch 1, 2, 3 usw. geteilt. Auf die 
jeweils höchste Teilzahl (Höchstzahl) wird so 
lange ein Sitz zugeteilt, bis alle der Gruppe zu-
stehenden Sitze (§ 5) verteilt sind. Sind bei glei-
chen Höchstzahlen weniger Sitze zu verteilen, 
als Höchstzahlen vorhanden sind, so entscheidet 
das Los. 
 
(2) Enthält eine Vorschlagsliste weniger Bewer-
berinnen und Bewerber, als ihr nach den Höchst-
zahlen Sitze zustehen würden, so fallen die 
überschüssigen Sitze den übrigen Vorschlagslis-
ten in der Reihenfolge der nächsten Höchstzah-
len zu. 
 
(3) Innerhalb der Vorschlagslisten sind die Sitze 
auf die Bewerberinnen und Bewerber in der Rei-
henfolge ihrer Benennung (§ 8 Abs. 2) zu vertei-
len. 
 
 
§ 27 
Ermittlung der gewählten Gruppenvertrete-
rinnen und Gruppenvertreter bei gemeinsa-
mer Wahl 
 

(1) Nach den Grundsätzen der Verhältniswahl 
(Listenwahl) 
ist zu wählen, wenn 
1. 
bei Gruppenwahl für die betreffende Gruppe 
mehrere gültige Wahlvorschläge oder 
2. 
bei gemeinsamer Wahl mehrere gültige Wahlvor-
schläge 
vorliegen. In diesen Fällen kann die Stimme nur 
für einen gesamten Wahlvorschlag (Vorschlags-
liste) abgegeben werden. 
 
(2) Auf dem Stimmzettel sind die Vorschlagslis-
ten in der Reihenfolge der Ordnungsnummern 
unter Angabe von Familienname, Vorname, 
Amts- oder Berufsbezeichnung und Gruppenzu-
gehörigkeit der an erster und zweiter Stelle be-
nannten Bewerberinnen und Bewerber, bei ge-
meinsamer Wahl der für die Gruppen an erster 
Stelle benannten Bewerberinnen und Bewerber 
untereinander aufzuführen; bei Vorschlagslisten, 
die mit einem Kennwort versehen sind, ist auch 
das Kennwort anzugeben. 
(3) Die Wählerin oder der Wähler hat auf dem 
Stimmzettel die Vorschlagsliste anzukreuzen, für 
die die Stimme abgegeben wird. 
 
 
§ 26 
Ermittlung der gewählten Vertreterinnen und 
Vertreter bei Gruppenwahl 
 
(1) Bei Gruppenwahl werden die Summen der 
auf die einzelnen Vorschlagslisten jeder Gruppe 
entfallenen Stimmen nebeneinandergestellt und 
der Reihe nach durch 1, 2, 3 usw. geteilt. Auf die 
jeweils höchste Teilzahl (Höchstzahl) wird so 
lange ein Sitz zugeteilt, bis alle der Gruppe zu-
stehenden Sitze (§ 5) verteilt sind. Sind bei glei-
chen Höchstzahlen weniger Sitze zu verteilen, 
als Höchstzahlen vorhanden sind, so entscheidet 
das Los. 
 
(2) Enthält eine Vorschlagsliste weniger Bewer-
berinnen und Bewerber, als ihr nach den Höchst-
zahlen Sitze zustehen würden, so fallen die 
überschüssigen Sitze den übrigen Vorschlagslis-
ten in der Reihenfolge der nächsten Höchstzah-
len zu. 
 
(3) Innerhalb der Vorschlagslisten sind die Sitze 
auf die Bewerberinnen und Bewerber in der Rei-
henfolge ihrer Benennung (§ 8 Abs. 2) zu vertei-
len. 
 
 
§ 27 
Ermittlung der gewählten Gruppenvertrete-
rinnen und Gruppenvertreter bei gemeinsa-
mer Wahl 
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(1) Bei gemeinsamer Wahl werden die Summen 
der auf die einzelnen Vorschlagslisten entfalle-
nen Stimmen nebeneinandergestellt und der 
Reihe nach durch 1, 2, 3 usw. geteilt. Die jeder 
Gruppe zustehenden Sitze werden getrennt, 
jedoch unter Verwendung derselben Teilzahlen 
ermittelt. § 26 Abs. 1 Satz 2 und 3 gilt entspre-
chend. 
 
(2) Enthält eine Vorschlagsliste weniger Bewer-
berinnen und Bewerber einer Gruppe, als dieser 
nach den Höchstzahlen Sitze zustehen würden, 
so fallen die restlichen Sitze dieser Gruppe den 
Angehörigen derselben Gruppe auf den übrigen 
Vorschlagslisten in der Reihenfolge der nächsten 
Höchstzahlen zu. 
 
(3) Innerhalb der Vorschlagslisten werden die 
den einzelnen Gruppen zustehenden Sitze auf 
die Angehörigen der entsprechenden Gruppe in 
der Reihenfolge ihrer Benennung verteilt. 
 
 
Zweiter Unterabschnitt Wahlverfahren bei 
Vorliegen eines Wahlvorschlags (Mehrheits-
wahl) 
 
 
§ 28 
Voraussetzungen für die Mehrheitswahl, 
Stimmzettel, Stimmabgabe 
 
(1) Nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl 
(Personenwahl) ist zu wählen, wenn 
1. 
bei Gruppenwahl für die betreffende Gruppe nur 
ein gültiger Wahlvorschlag oder 
2. 
bei gemeinsamer Wahl nur ein gültiger Wahlvor-
schlag 
vorliegt. In diesen Fällen können nur solche Be-
werberinnen und Bewerber gewählt werden, die 
in dem Wahlvorschlag aufgeführt sind. 
 
(2) In den Stimmzettel werden die Bewerberin-
nen und Bewerber aus dem Wahlvorschlag in 
unveränderter Reihenfolge unter Angabe von 
Familienname, Vorname, Amts- oder Berufsbe-
zeichnung und Gruppenzugehörigkeit übernom-
men. Auf dem Stimmzettel sind die Namen der 
Bewerberinnen und Bewerber anzukreuzen, für 
die die Stimme abgegeben wird. Die Wählerin 
oder der Wähler darf 
1. 
bei Gruppenwahl nicht mehr Namen ankreuzen, 
als für die betreffende Gruppe Vertreterinnen und 
Vertreter zu wählen sind, und 
2. 
bei gemeinsamer Wahl nicht mehr Namen an-
kreuzen, als Personalratsmitglieder zu wählen 
sind. 
 

(1) Bei gemeinsamer Wahl werden die Summen 
der auf die einzelnen Vorschlagslisten entfalle-
nen Stimmen nebeneinandergestellt und der 
Reihe nach durch 1, 2, 3 usw. geteilt. Die jeder 
Gruppe zustehenden Sitze werden getrennt, 
jedoch unter Verwendung derselben Teilzahlen 
ermittelt. § 26 Abs. 1 Satz 2 und 3 gilt entspre-
chend. 
 
(2) Enthält eine Vorschlagsliste weniger Bewer-
berinnen und Bewerber einer Gruppe, als dieser 
nach den Höchstzahlen Sitze zustehen würden, 
so fallen die restlichen Sitze dieser Gruppe den 
Angehörigen derselben Gruppe auf den übrigen 
Vorschlagslisten in der Reihenfolge der nächsten 
Höchstzahlen zu. 
 
(3) Innerhalb der Vorschlagslisten werden die 
den einzelnen Gruppen zustehenden Sitze auf 
die Angehörigen der entsprechenden Gruppe in 
der Reihenfolge ihrer Benennung verteilt. 
 
 
Zweiter Unterabschnitt Wahlverfahren bei 
Vorliegen eines Wahlvorschlags (Personen-
wahl) 
 
 
§ 28 
Voraussetzungen für die Personenwahl, 
Stimmzettel, Stimmabgabe 
 
(1) Nach den Grundsätzen der Personenwahl ist 
zu wählen, wenn 
1. 
bei Gruppenwahl für die betreffende Gruppe nur 
ein gültiger Wahlvorschlag oder 
2. 
bei gemeinsamer Wahl nur ein gültiger Wahlvor-
schlag 
vorliegt. In diesen Fällen können nur solche Be-
werberinnen und Bewerber gewählt werden, die 
in dem Wahlvorschlag aufgeführt sind. 
 
(2) In den Stimmzettel werden die Bewerberin-
nen und Bewerber aus dem Wahlvorschlag in 
unveränderter Reihenfolge unter Angabe von 
Familienname, Vorname, Amts- oder Berufsbe-
zeichnung und Gruppenzugehörigkeit übernom-
men. Auf dem Stimmzettel sind die Namen der 
Bewerberinnen und Bewerber anzukreuzen, für 
die die Stimme abgegeben wird. Die Wählerin 
oder der Wähler darf 
1. 
bei Gruppenwahl nicht mehr Namen ankreuzen, 
als für die betreffende Gruppe Vertreterinnen und 
Vertreter zu wählen sind, und 
2. 
bei gemeinsamer Wahl nicht mehr Namen an-
kreuzen, als Personalratsmitglieder zu wählen 
sind. 
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§ 29 
Ermittlung der gewählten Bewerberinnen und 
Bewerber 
 
(1) Bei Gruppenwahl sind die Bewerberinnen und 
Bewerber in der Reihenfolge der jeweils höchs-
ten auf sie entfallenen Stimmenzahlen gewählt. 
Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das Los. 
 
(2) Bei gemeinsamer Wahl werden die den ein-
zelnen Gruppen zustehenden Sitze mit den Be-
werberinnen und Bewerbern dieser Gruppe in 
der Reihenfolge der jeweils höchsten auf sie 
entfallenen Stimmen besetzt. Absatz 1 Satz 2 
findet Anwendung. 
 
 
Dritter Abschnitt 
Besondere Bestimmungen für die Wahl eines 
Personalratsmitglieds oder eine Gruppenver-
treterin oder eines Gruppenvertreters (Mehr-
heitswahl) 
 
 
§ 30 
Voraussetzungen für die Mehrheitswahl, 
Stimmzettel, Stimmabgabe, Wahlergebnis 
 
(1) Nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl 
(Personenwahl) ist zu wählen, wenn 
1. 
bei Gruppenwahl nur eine Vertreterin oder ein 
Vertreter oder 
2. 
bei gemeinsamer Wahl nur ein Personalratsmit-
glied 
zu wählen ist. 
 
(2) In den Stimmzettel werden die Bewerberin-
nen und Bewerber aus den Wahlvorschlägen in 
alphabetischer Reihenfolge unter Angabe von 
Familienname, Vorname, Amts- oder Berufsbe-
zeichnung übernommen. 
 
(3) Die Wählerin oder der Wähler hat auf dem 
Stimmzettel den Namen der Bewerberin oder des 
Bewerbers anzukreuzen, für die oder den die 
Stimme abgegeben wird. 
 
(4) Gewählt ist die Bewerberin oder der Bewer-
ber mit den meisten Stimmen. Bei gleicher Stim-
menzahl entscheidet das Los. 
 
Zweites Kapitel  
Wahl der Jugend- und Auszubildendenvertre-
tung  
 
§ 31 
Vorbereitung und Durchführung der Wahl 
 
(1) Für die Vorbereitung und Durchführung der 

 
§ 29 
Ermittlung der gewählten Bewerberinnen und 
Bewerber 
 
(1) Bei Gruppenwahl sind die Bewerberinnen und 
Bewerber in der Reihenfolge der jeweils höchs-
ten auf sie entfallenen Stimmenzahlen gewählt. 
Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das Los. 
 
(2) Bei gemeinsamer Wahl werden die den ein-
zelnen Gruppen zustehenden Sitze mit den Be-
werberinnen und Bewerbern dieser Gruppe in 
der Reihenfolge der jeweils höchsten auf sie 
entfallenen Stimmen besetzt. Absatz 1 Satz 2 
findet Anwendung. 
 
 
Dritter Abschnitt 
Besondere Bestimmungen für die Wahl eines 
Personalratsmitglieds oder einer Gruppenver-
treterin oder eines Gruppenvertreters (Perso-
nenwahl) 
 
 
§ 30 
Voraussetzungen für die Personenwahl, 
Stimmzettel, Stimmabgabe, Wahlergebnis 
 
(1) Nach den Grundsätzen der Personenwahl ist 
zu wählen, wenn 
1. 
bei Gruppenwahl nur eine Vertreterin oder ein 
Vertreter oder 
2. 
bei gemeinsamer Wahl nur ein Personalratsmit-
glied 
zu wählen ist. 
 
(2) In den Stimmzettel werden die Bewerberin-
nen und Bewerber aus den Wahlvorschlägen in 
alphabetischer Reihenfolge unter Angabe von 
Familienname, Vorname, Amts- oder Berufsbe-
zeichnung übernommen. 
 
(3) Die Wählerin oder der Wähler hat auf dem 
Stimmzettel den Namen der Bewerberin oder des 
Bewerbers anzukreuzen, für die oder den die 
Stimme abgegeben wird. 
 
(4) Gewählt ist die Bewerberin oder der Bewer-
ber mit den meisten Stimmen. Bei gleicher Stim-
menzahl entscheidet das Los. 
 
Zweites Kapitel 
Wahl der Jugend- und Auszubildendenvertre-
tung  
 
§ 31 
Vorbereitung und Durchführung der Wahl 
 
(1) Für die Vorbereitung und Durchführung der 
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Wahl der Jugend- und Auszubildendenvertretung 
gelten die §§ 1 bis 3, §§ 6 bis 25, 28 und 30 ent-
sprechend mit der Abweichung, daß sich die Zahl 
der zu wählenden Mitglieder der Jugend- und 
Auszubildendenvertretung ausschließlich aus 
§ 60 Abs. 1 LPersVG ergibt und daß die Bestim-
mungen über Gruppenwahl (§ 15 Abs. 2 
LPersVG), über den Minderheitenschutz (§ 13 
Abs. 3 und 4 LPersVG) und über die Zusammen-
fassung der Bewerberinnen und Bewerber in den 
Wahlvorschlägen nach Gruppen (§ 8 Abs. 2 
Satz 3) keine Anwendung finden. Dem Wahlvor-
stand muß mindestens eine nach § 11 LPersVG 
wählbare Beschäftigte oder ein nach § 11 
LPersVG wählbarer Beschäftigter angehören. 
Der Wahlvorstand ermittelt die Zahl der zu wäh-
lenden Mitglieder der Jugend- und Auszubilden-
denvertretung. 
 
(2) Sind mehrere Mitglieder der Jugend- und 
Auszubildendenvertretung zu wählen und ist die 
Wahl auf Grund mehrerer Vorschlagslisten 
durchgeführt worden, so werden die Summen 
der auf die einzelnen Vorschlagslisten entfalle-
nen Stimmen nebeneinandergestellt und der 
Reihe nach durch 1, 2, 3 usw. geteilt. Auf die 
jeweils höchste Teilzahl (Höchstzahl) wird so 
lange ein Sitz zugeteilt, bis alle Sitze (§ 60 Abs. 1 
LPersVG) verteilt sind. Sind bei gleichen Höchst-
zahlen weniger Sitze zu verteilen, als Höchstzah-
len vorhanden sind, so entscheidet das Los. § 26 
Abs. 2 und 3 findet Anwendung. 
 
(3) Sind mehrere Mitglieder der Jugend- und 
Auszubildendenvertretung zu wählen und ist die 
Wahl auf Grund eines Wahlvorschlags durchge-
führt worden, so sind die Bewerberinnen und 
Bewerber in der Reihenfolge der jeweils höchs-
ten auf sie entfallenen Stimmenzahlen gewählt; 
bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. 
 
 
Drittes Kapitel  
Wahl der Stufenvertretung 
 
Erster Abschnitt 
Wahl des Bezirkspersonalrats  
 
 
§ 32 
Entsprechende Anwendung der Bestimmun-
gen 
über die Wahl des Personalrats 
 
Für die Wahl des Bezirkspersonalrats gelten die 
§§ 1 bis 30 entsprechend, soweit sich aus den 
§§ 33 bis 41 nichts anderes ergibt. 
 
§ 33 
Leitung der Wahl, Bekanntmachungen des 
Bezirkswahlvorstands 
 

Wahl der Jugend- und Auszubildendenvertretung 
gelten die §§ 1 bis 3, §§ 6 bis 25, 28 und 30 ent-
sprechend mit der Abweichung, daß sich die Zahl 
der zu wählenden Mitglieder der Jugend- und 
Auszubildendenvertretung ausschließlich aus 
§ 60 Abs. 1 LPersVG ergibt und daß die Bestim-
mungen über Gruppenwahl (§ 15 Abs. 2 
LPersVG), über den Minderheitenschutz (§ 13 
Abs. 3 und 4 LPersVG) und über die Zusammen-
fassung der Bewerberinnen und Bewerber in den 
Wahlvorschlägen nach Gruppen (§ 8 Abs. 2 
Satz 3) keine Anwendung finden. Dem Wahlvor-
stand muß mindestens eine nach § 11 LPersVG 
wählbare Beschäftigte oder ein nach § 11 
LPersVG wählbarer Beschäftigter angehören. 
Der Wahlvorstand ermittelt die Zahl der zu wäh-
lenden Mitglieder der Jugend- und Auszubilden-
denvertretung. 
 
(2) Sind mehrere Mitglieder der Jugend- und 
Auszubildendenvertretung zu wählen und ist die 
Wahl auf Grund mehrerer Vorschlagslisten 
durchgeführt worden, so werden die Summen 
der auf die einzelnen Vorschlagslisten entfalle-
nen Stimmen nebeneinandergestellt und der 
Reihe nach durch 1, 2, 3 usw. geteilt. Auf die 
jeweils höchste Teilzahl (Höchstzahl) wird so 
lange ein Sitz zugeteilt, bis alle Sitze (§ 60 Abs. 1 
LPersVG) verteilt sind. Sind bei gleichen Höchst-
zahlen weniger Sitze zu verteilen, als Höchstzah-
len vorhanden sind, so entscheidet das Los. § 26 
Abs. 2 und 3 findet Anwendung. 
 
(3) Sind mehrere Mitglieder der Jugend- und 
Auszubildendenvertretung zu wählen und ist die 
Wahl auf Grund eines Wahlvorschlags durchge-
führt worden, so sind die Bewerberinnen und 
Bewerber in der Reihenfolge der jeweils höchs-
ten auf sie entfallenen Stimmenzahlen gewählt; 
bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. 
 
 
Drittes Kapitel 
Wahl der Stufenvertretung 
 
Erster Abschnitt 
Wahl des Bezirkspersonalrats  
 
 
§ 32 
Entsprechende Anwendung der Bestimmun-
gen 
über die Wahl des Personalrats 
 
Für die Wahl des Bezirkspersonalrats gelten die 
§§ 1 bis 30 entsprechend, soweit sich aus den 
§§ 33 bis 41 nichts anderes ergibt. 
 
§ 33 
Leitung der Wahl, Bekanntmachungen des 
Bezirkswahlvorstands 
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(1) Der Bezirkswahlvorstand leitet die Wahl des 
Bezirkspersonalrats. Die Durchführung der Wahl 
in den einzelnen Dienststellen übernehmen die 
örtlichen Wahlvorstände im Auftrag und nach 
Richtlinien des Bezirkswahlvorstands. 
 
(2) Bei Dienststellen, die nicht die Voraussetzun-
gen des § 12 Abs. 1 LPersVG erfüllen und auch 
nicht nach § 12 Abs. 2 LPersVG einer anderen 
Dienststelle zugeteilt sind, kann der Bezirkswahl-
vorstand den örtlichen Wahlvorstand einer be-
nachbarten Dienststelle mit der Durchführung der 
Wahl beauftragen; in diesem Falle finden auf die 
Stimmabgabe § 16 Abs. 1 Nr. 4 und § 19 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 3 sinngemäß Anwendung. Entspre-
chendes gilt für die Wahl der Stufenvertretung 
der in § 94 LPersVG genannten Beschäftigten, 
der staatlichen Lehrkräfte (§ 97 Abs. 1 LPersVG) 
und der Beschäftigten der Staatsforstverwaltung 
(§ 104 Abs. 1 LPersVG), wenn in der betreffen-
den Dienststelle weniger als fünf Beschäftigte zu 
einer solchen Stufenvertretung wahlberechtigt 
sind. 
 
(3) Bekanntmachungen des Bezirkswahlvor-
stands sind von den örtlichen Wahlvorständen im 
Geschäftsbereich der Mittelbehörde bekannt zu 
geben. 
(4) Mitteilungen der Wahlvorstände bedürfen der 
Schriftform. Die Übersendung von Niederschrif-
ten, Bekanntmachungen und Mitteilungen kann 
auch elektronisch oder durch Telefax erfolgen. 
 
 
§ 34 
Feststellung der Beschäftigtenzahl, Verzeich-
nis der Wahlberechtigten 
 
(1) Die örtlichen Wahlvorstände stellen die Zahl 
der in den Dienststellen in der Regel Beschäftig-
ten und ihre Verteilung auf die Gruppen fest und 
teilen diese Zahlen unverzüglich dem Bezirks-
wahlvorstand mit. 
 
(2) Die Aufstellung der Verzeichnisse der Wahl-
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(1) Der Bezirkswahlvorstand ermittelt die Zahl 
der zu wählenden Mitglieder des Bezirksperso-
nalrats (§ 54 Abs. 2 LPersVG) und die Verteilung 
der Sitze auf die Gruppen. 
 
(2) Ist eine abweichende Verteilung der Mitglie-
der des Bezirkspersonalrats auf die Gruppen 
nicht beschlossen worden und entfallen bei der 
Verteilung der Sitze nach § 5 Abs. 2 auf eine 
Gruppe weniger Sitze als ihr nach § 54 Abs. 2 
Satz 2 Halbsatz 2 LPersVG in Verbindung mit 
§ 13 Abs. 5 LPersVG mindestens zustehen, so 
erhält sie die dort vorgeschriebene Zahl von Sit-
zen. 
 
 
§ 36 
Gleichzeitige Wahl 
 
Die Wahl des Bezirkspersonalrats soll gleichzei-
tig mit der Wahl der Personalräte in demselben 
Bezirk stattfinden. 
 
 
§ 37 
Wahlausschreiben 
 
(1) Der Bezirkswahlvorstand erläßt das Wahl-
ausschreiben. 
 
(2) Das Wahlausschreiben muß enthalten: 
1. 
den Ort und den Tag seines Erlasses, 
2. 
die Zahl der zu wählenden Mitglieder des Bezirk-
spersonalrats, getrennt nach Gruppen (§ 32 in 
Verbindung mit § 2 Abs. 1), 
3. 
Angaben über die Anteile der Geschlechter in-
nerhalb des Geschäftsbereichs der Mittelbehör-
de, insgesamt und getrennt nach Gruppen (§ 32 
in Verbindung mit § 2 Abs. 1), 
4. 
Angaben darüber, ob die Angehörigen der ein-
zelnen Gruppen ihre Vertreterinnen und Vertreter 
in getrennten Wahlgängen (Gruppenwahl) oder 
in gemeinsamer Wahl wählen (§ 54 Abs. 2 Satz 2 
LPersVG in Verbindung mit § 15 Abs. 2 LPersVG 
und § 32 in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2),  
5. 
den Hinweis, daß nur Beschäftigte wählen kön-
nen, die in das Verzeichnis der Wahlberechtigten 
eingetragen sind (§ 32 in Verbindung mit § 15 
Abs. 1 Satz 1), 
6. 
den Hinweis, daß sich der Bezirkspersonalrat 
aus Angehörigen der verschiedenen Beschäfti-
gungsarten zusammensetzen soll (§ 54 Abs. 2 
Satz 2 LPersVG in Verbindung mit § 15 Abs. 1 
Satz 2 LPersVG), 
7. 
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den Hinweis, daß die Geschlechter in den Wahl-
vorschlägen entsprechend ihrem Zahlenverhält-
nis vertreten sein sollen (§ 54 Abs. 2 Satz 2 
LPersVG in Verbindung mit § 15 Abs. 1 Satz 3 
LPersVG), 
8. 
den Hinweis, dass Beschäftigte, die zu selbst-
ständigen Entscheidungen in mitbestimmungs-
pflichtigen Personalangelegenheiten der Mittel-
behörde befugt sind, keine Wahlvorschläge ma-
chen oder unterzeichnen dürfen (§ 54 Abs. 2 
Satz 2 LPersVG in Verbindung mit § 15 Abs. 4 
Satz 4 LPersVG), 
9. 
die Mindestzahl von wahlberechtigten Beschäf-
tigten, von denen ein Wahlvorschlag der Be-
schäftigten unterzeichnet sein muss (§ 54 Abs. 2 
Satz 2 LPersVG in Verbindung mit § 15 Abs. 4 
Satz 2 und 3 LPersVG und § 32 in Verbindung 
mit § 8 Abs. 3 Satz 1 und 2), und den Hinweis, 
dass jede und jeder Beschäftigte nur auf einem 
Wahlvorschlag benannt werden und nur einen 
Wahlvorschlag unterzeichnen darf (§ 54 Abs. 2 
Satz 2 LPersVG in Verbindung mit § 15 Abs. 6 
LPersVG), 
10. 
den Hinweis, dass jede im Geschäftsbereich der 
Mittelbehörde vertretene Gewerkschaft bei ge-
meinsamer Wahl nur einen, bei Gruppenwahl für 
jede Gruppe nur einen Wahlvorschlag machen 
kann (§ 32 in Verbindung mit § 9 Abs. 2) und 
dass der Wahlvorschlag von einer befugten Ver-
treterin oder einem befugten Vertreter der Ge-
werkschaft unterzeichnet sein muss (§ 32 in Ver-
bindung mit § 8 Abs. 3 Satz 3), 
11. 
die Aufforderung, Wahlvorschläge innerhalb von 
18 Kalendertagen seit Beginn der Einreichungs-
frist (§ 32 in Verbindung mit § 7 Abs. 2 Satz 2) 
beim Bezirkswahlvorstand einzureichen; der 
erste und letzte Tag, im Fall des § 7 Abs. 2 
Satz 2 Halbsatz 2 auch die Uhrzeit, der Einrei-
chungsfrist sind anzugeben, 
12. 
den Hinweis, daß nur fristgerecht eingereichte 
Wahlvorschläge berücksichtigt werden (§ 32 in 
Verbindung mit § 10 Abs. 2) und daß nur gewählt 
werden kann, wer in einen solchen Wahlvor-
schlag aufgenommen ist, (§ 32 in Verbindung mit 
§ 15 Abs. 1 Satz 2),  
13. 
den Tag oder die Tage der Stimmabgabe und 
14. 
den Ort und die Zeit der Sitzung des Bezirks-
wahlvorstands, in der das Wahlergebnis ab-
schließend festgestellt wird. 
 
(3) Der örtliche Wahlvorstand ergänzt das Wahl-
ausschreiben durch die folgenden Angaben: 
1. 
die Angabe, wo und wann das für die örtliche 
Dienststelle aufgestellte Verzeichnis der Wahlbe-
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rechtigten, das Landespersonalvertretungsgesetz 
und diese Wahlordnung eingesehen werden 
können (§ 32 in Verbindung mit § 2 Abs. 4 und 
§ 6 Abs. 1), 
2. 
den Hinweis, daß Einsprüche gegen das Ver-
zeichnis der Wahlberechtigten nur innerhalb von 
sechs Arbeitstagen nach seiner Auslegung 
schriftlich beim örtlichen Wahlvorstand eingelegt 
werden können (§ 32 in Verbindung mit § 3 
Abs. 1); der letzte Tag der Einspruchsfrist ist 
anzugeben, 
3. 
den Ort, an dem die Wahlvorschläge bekanntge-
geben werden (§ 32 in Verbindung mit § 13 
Abs. 1 Satz 1), 
4. 
den Ort und die Zeit der Stimmabgabe, 
5. 
einen Hinweis auf die Möglichkeit der schriftli-
chen Stimmabgabe nach § 32 in Verbindung mit 
§ 17, gegebenenfalls auf die Anordnung der 
schriftlichen Stimmabgabe nach § 32 in Verbin-
dung mit § 19, 
6. 
den Ort und die Zeit der Stimmenauszählung und 
7. 
den Ort, an dem Einsprüche und andere Erklä-
rungen gegenüber dem örtlichen Wahlvorstand 
abzugeben sind. 
 
(4) Der örtliche Wahlvorstand vermerkt auf dem 
Wahlausschreiben den ersten und letzten Tag 
des Aushangs. 
 
(5) Offenbare Unrichtigkeiten des Wahlaus-
schreibens können vom Bezirkswahlvorstand, 
offenbare Unrichtigkeiten der Ergänzung des 
Wahlausschreibens vom örtlichen Wahlvorstand 
jederzeit berichtigt werden. 
 
(6) Mit Erlaß des Wahlausschreibens ist die Wahl 
eingeleitet. 
 
 
§ 38 
Sitzungsniederschriften 
 
(1) Der Bezirkswahlvorstand fertigt über jede 
Sitzung, in der er einen Beschluß gefaßt hat, 
eine Niederschrift, die mindestens den Wortlaut 
des Beschlusses enthält. Sie ist von sämtlichen 
Mitgliedern des Bezirkswahlvorstands zu unter-
zeichnen. Soweit eine in der Dienststelle vertre-
tene Gewerkschaft an der Sitzung des Bezirks-
wahlvorstands teilgenommen hat, ist ihr ein Ab-
druck der Niederschrift zu übersenden. 
 
(2) Die Niederschrift über die Sitzungen, in denen 
über Einsprüche gegen das Verzeichnis der 
Wahlberechtigten entschieden wurde, fertigt der 
örtliche Wahlvorstand. 
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§ 39 
Stimmabgabe, Stimmzettel 
 
Findet die Wahl des Bezirkspersonalrats zugleich 
mit der Wahl der Personalräte statt, so sind für 
die Wahl des Bezirkspersonalrats Stimmzettel 
von anderer Farbe als für die Wahl des Personal-
rats zu verwenden; für die schriftliche Stimmab-
gabe ist zu beiden Wahlen nur ein Wahlum-
schlag zu verwenden. 
 
 
§ 40 
Feststellung und Bekanntgabe des Wahler-
gebnisses 
 
(1) Die örtlichen Wahlvorstände zählen die auf 
die einzelnen Vorschlagslisten oder, wenn Mehr-
heitswahl stattgefunden hat, die auf die einzelnen 
Bewerberinnen und Bewerber entfallenen Stim-
men. Sie fertigen eine Wahlniederschrift gemäß 
§ 21. 
 
(2) Die Niederschrift ist unverzüglich nach Fest-
stellung des Wahlergebnisses dem Bezirkswahl-
vorstand zu übersenden. Die bei der Dienststelle 
entstandenen Unterlagen für die Wahl des Be-
zirkspersonalrats werden zusammen mit einem 
Abdruck der Wahlniederschrift vom Personalrat 
aufbewahrt (§ 24). 
 
(3) Der Bezirkswahlvorstand zählt unverzüglich 
die auf jede Vorschlagsliste oder, wenn Mehr-
heitswahl stattgefunden hat, die auf jede einzelne 
Bewerberin und jeden einzelnen Bewerber entfal-
lenen Stimmen zusammen und stellt das Ergeb-
nis der Wahl fest. 
 
(4) Der Bezirkswahlvorstand teilt das Wahler-
gebnis unverzüglich nach Maßgabe des § 23 
Satz 2 den örtlichen Wahlvorständen mit. Diese 
geben es unverzüglich für die Dauer von zwei 
Wochen bekannt. 
 
 
Zweiter Abschnitt 
Wahl der Bezirksjugend- und Auszubilden-
denvertretung  
 
 
§ 41 
Vorbereitung und Durchführung der Wahl 
 
(1) Für die Vorbereitung und Durchführung der 
Wahl der Bezirksjugend- und Auszubildenden-
vertretung gelten die §§ 1 bis 3, 6 bis 25, 28, 30 
und 32 bis 40 entsprechend mit der Abweichung, 
daß die Bestimmungen über Gruppenwahl (§ 15 
Abs. 2 LPersVG), über den Minderheitenschutz 
(§ 13 Abs. 3 und 4 LPersVG) und über die Zu-
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sammenfassung der Bewerberinnen und Bewer-
ber in den Wahlvorschlägen nach Gruppen (§ 8 
Abs. 2 Satz 3) keine Anwendung finden. Der 
Bezirkswahlvorstand ermittelt die Zahl der zu 
wählenden Mitglieder der Bezirksjugend- und 
Auszubildendenvertretung. 
 
(2) § 31 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend. 
 
 
Dritter Abschnitt 
Wahl des Hauptpersonalrats 
 
 
§ 42 
Entsprechende Anwendung der Bestimmun-
gen über die Wahl des Bezirkspersonalrats 
 
Für die Wahl des Hauptpersonalrats gelten die 
Bestimmungen der §§ 32 bis 40 entsprechend, 
soweit sich aus den §§ 43 und 44 nichts anderes 
ergibt. 
 
 
§ 43 
Leitung der Wahl 
 
Der Hauptwahlvorstand leitet die Wahl des 
Hauptpersonalrats. 
 
 
§ 44 
Durchführung der Wahl nach Bezirken 
 
(1) Der Hauptwahlvorstand kann die bei den 
Mittelbehörden bestehenden oder auf sein Ersu-
chen bestellten örtlichen Wahlvorstände beauf-
tragen, 
1. 
die von den örtlichen Wahlvorständen im Bereich 
der Mittelbehörde festzustellenden Zahlen der in 
der Regel Beschäftigten und ihre Verteilung auf 
die Gruppen zusammenzustellen, 
2. 
die Zahl und die Anteile der Geschlechter der im 
Bereich der Mittelbehörde wahlberechtigten Be-
schäftigten, insgesamt und getrennt nach Grup-
pen, 
3. 
die bei den Dienststellen im Bereich der Mittel-
behörde festgestellten Wahlergebnisse zusam-
menzustellen und 
4. 
Bekanntmachungen des Hauptwahlvorstands an 
die übrigen örtlichen Wahlvorstände im Bereich 
der Mittelbehörde weiterzuleiten. 
Die Wahlvorstände bei den Mittelbehörden unter-
richten in diesen Fällen die übrigen örtlichen 
Wahlvorstände im Bereich der Mittelbehörde 
darüber, daß die in Satz 1 Nr. 1 bis 3 genannten 
Angaben an sie mitzuteilen sind. 
 

sammenfassung der Bewerberinnen und Bewer-
ber in den Wahlvorschlägen nach Gruppen (§ 8 
Abs. 2 Satz 3) keine Anwendung finden. Der 
Bezirkswahlvorstand ermittelt die Zahl der zu 
wählenden Mitglieder der Bezirksjugend- und 
Auszubildendenvertretung. 
 
(2) § 31 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend. 
 
 
Dritter Abschnitt 
Wahl des Hauptpersonalrats 
 
 
§ 42 
Entsprechende Anwendung der Bestimmun-
gen über die Wahl des Bezirkspersonalrats 
 
Für die Wahl des Hauptpersonalrats gelten die 
Bestimmungen der §§ 32 bis 40 entsprechend, 
soweit sich aus den §§ 43 und 44 nichts anderes 
ergibt. 
 
 
§ 43 
Leitung der Wahl 
 
Der Hauptwahlvorstand leitet die Wahl des 
Hauptpersonalrats. 
 
 
§ 44 
Durchführung der Wahl nach Bezirken 
 
(1) Der Hauptwahlvorstand kann die bei den 
Mittelbehörden bestehenden oder auf sein Ersu-
chen bestellten örtlichen Wahlvorstände beauf-
tragen, 
1. 
die von den örtlichen Wahlvorständen im Bereich 
der Mittelbehörde festzustellenden Zahlen der in 
der Regel Beschäftigten und ihre Verteilung auf 
die Gruppen zusammenzustellen, 
2. 
die Zahl und die Anteile der Geschlechter der im 
Bereich der Mittelbehörde wahlberechtigten Be-
schäftigten, insgesamt und getrennt nach Grup-
pen, 
3. 
die bei den Dienststellen im Bereich der Mittel-
behörde festgestellten Wahlergebnisse zusam-
menzustellen und 
4. 
Bekanntmachungen des Hauptwahlvorstands an 
die übrigen örtlichen Wahlvorstände im Bereich 
der Mittelbehörde weiterzuleiten. 
Die Wahlvorstände bei den Mittelbehörden unter-
richten in diesen Fällen die übrigen örtlichen 
Wahlvorstände im Bereich der Mittelbehörde 
darüber, daß die in Satz 1 Nr. 1 bis 3 genannten 
Angaben an sie mitzuteilen sind. 
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(2) Die Wahlvorstände bei den Mittelbehörden 
fertigen über die Zusammenstellung der Wahler-
gebnisse (Absatz 1 Satz 1 Nr. 3) eine Nieder-
schrift. 
 
(3) Die Wahlvorstände bei den Mittelbehörden 
übersenden dem Hauptwahlvorstand unverzüg-
lich die in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 genannten 
Zusammenstellungen und die Niederschrift über 
die Zusammenstellung der Wahlergebnisse (Ab-
satz 2). 
 
 
Vierter Abschnitt 
Wahl der Hauptjugend- und Auszubildenden-
vertretung  
 
 
§ 45 
Vorbereitung und Durchführung der Wahl 
 
(1) Für die Vorbereitung und Durchführung der 
Wahl der Hauptjugend- und Auszubildendenver-
tretung gelten die §§ 1 bis 3, 6 bis 25, 28, 30, 32 
bis 40 und 42 bis 44 entsprechend mit der Ab-
weichung, daß die Bestimmungen über Grup-
penwahl (§ 15 Abs. 2 LPersVG), über den Min-
derheitenschutz (§ 13 Abs. 3 und 4 LPersVG) 
und über die Zusammenfassung der Bewerbe-
rinnen und Bewerber in den Wahlvorschlägen 
nach Gruppen (§ 8 Abs. 2 Satz 3) keine Anwen-
dung finden. Der Hauptwahlvorstand ermittelt die 
Zahl der zu wählenden Mitglieder der Hauptju-
gend- und Auszubildendenvertretung. 
(2) § 31 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend. 
 
 
Viertes Kapitel 
Wahl des Gesamtpersonalrats und Bildung 
der Gesamtjugend- und Auszubildendenver-
tretung 
 
 
§ 46 
Wahl des Gesamtpersonalrats 
 
Für die Wahl des Gesamtpersonalrats gelten die 
§§ 32 bis 40 entsprechend. An die Stelle des 
Bezirkswahlvorstands tritt der Gesamtwahlvor-
stand (§ 57 Abs. 1 Satz 2 LPersVG in Verbin-
dung mit § 54 Abs. 2 LPersVG). 
 
 
§ 47 
Bildung der Gesamtjugend- und Auszubil-
dendenvertretung 
 
Zur Bildung der Gesamtjugend- und Auszubil-
dendenvertretung entsendet jede Jugend- und 
Auszubildendenvertretung ein Mitglied (§ 65 
Abs. 2 LPersVG). 
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§ 48 
Ausschluss der elektronischen Form 
 
Eine in dieser Verordnung festgelegte Schriftform 
kann nicht durch die elektronische Form ersetzt 
werden, soweit nicht durch das Landespersonal-
vertretungsgesetz oder diese Verordnung etwas 
anderes bestimmt ist. 
 
 
Zweiter Teil 
Besondere Formbestimmung 
 
Dritter Teil 
Sonstige Bestimmungen, Schlußbestimmung  
 
 
§ 49 
Privatschulen 
 
Für die Wahl der Stufenvertretungen der staatli-
chen Lehrkräfte (§ 97 Abs. 1 LPersVG) gelten die 
Privatschulen als Dienststellen im Sinne dieser 
Verordnung. 
 
 
§ 50 
Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungs-
dienst für das Lehramt an landwirtschaftli-
chen berufsbildenden Schulen und für den 
höheren landwirtschaftlichen oder haus- und 
ernährungswirtschaftlichen Beratungsdienst 
 
Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst 
für das Lehramt an landwirtschaftlichen berufs-
bildenden Schulen und für den höheren landwirt-
schaftlichen oder haus- und ernährungswirt-
schaftlichen Beratungsdienst sind bei der Behör-
de im Geschäftsbereich des für die Angelegen-
heiten der Landwirtschaft und der Ernährung 
zuständigen Ministeriums wahlberechtigt, der sie 
bei Einleitung der Wahl zur Ausbildung zugewie-
sen sind. 
 
 
§ 51 
Berechnung von Fristen 
 
Für die Berechnung der in dieser Verordnung 
festgelegten Fristen finden die §§ 187, 188 und 
193 des Bürgerlichen Gesetzbuches entspre-
chende Anwendung. Arbeitstage im Sinne dieser 
Verordnung sind die Wochentage Montag bis 
Freitag mit Ausnahme der gesetzlichen Feierta-
ge. 
 
 
§ 52 
Aufwandsentschädigung 
 
Die Aufwandsentschädigung (§ 44 LPersVG) 
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beträgt für von ihrer dienstlichen Tätigkeit ganz 
freigestellte Mitglieder von Personalräten, Be-
zirkspersonalräten, Hauptpersonalräten und Ge-
samtpersonalräten 30,00 EUR monatlich. Für nur 
teilweise, aber mindestens für die Hälfte der re-
gelmäßigen Arbeitszeit freigestellte Mitglieder 
von Personalräten, Bezirkspersonalräten, Haupt-
personalräten und Gesamtpersonalräten beträgt 
sie 15,00 EUR monatlich. 
 
 
§ 53* 
Inkrafttreten, Übergangsbestimmung 
 
(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach der 
Verkündung in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Wahlordnung zum Perso-
nalvertretungsgesetz vom 5. Oktober 1979 
(GVBl. S. 301), zuletzt geändert durch Verord-
nung vom 27. Januar 1989 (GVBl. S. 17), BS 
2035-1-1, außer Kraft. Wahlvorbereitungsver-
handlungen, die auf Grund dieser Wahlordnung 
durchgeführt worden sind, bleiben wirksam, so-
weit nicht das Personalvertretungsgesetz vom 8. 
Dezember 1992 (GVBl. S. 333, BS 2035-1) ent-
gegensteht. 
Fußnoten 
*)  
Abs. 1: Verkündet am 29.1.1993 
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